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                    Gemeinderat 

                        
 

 

 

 

 

 

Verhand lungsschr i f t  
 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer 

am Montag, dem 23. Mai 2016 im Sitzungssaal des Rathauses. 

 

 

 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende:    19:25 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die unter TOP 2 behandelten Personalangelegenheiten sind nicht öffentlich und wurden im 
Protokoll geschwärzt.  
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Anw esende :    

 
Vorsitzender:  Bürgermeister Gerhard Klaffner 
  
 

SPÖ - Gemeinderatsfraktion 

Vizebürgermeister     Mag. Dr. Adolf Brunnthaler 

Gemeinderäte  Franz Haider 
 Michaela Kohlhofer 
 Johann Wolloner 
 Marita Wildling  
 Josef Schuller 
 Nicole Mayr 
 Norbert Wildling  
  
 
ÖVP – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte DI Herbert Matzenberger 
 Monika Schoiswohl 
 Sabine Rußegger 
 Ing. Werner Kittinger 
 Ulrike Ahrer 
 Helmut Furtner 
  
   
WBL - Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Günther Neidhart 
  Mag.a Eva Aigner 
 Franz Markus Himmelstoss 
 Christian Dittrich 
 Ingo Kainz 
 
 
FPÖ – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Albert Aigner 
  Karl Haidinger 
  Silvia Stangl 
  Helmut Zisch 
GRE  Hannes Kerschbaumsteiner 
 
Entschuldigt: Gerald Kohlhofer 
 
 
 
Vom Gemeindeamt: AL Michael Schachner 

Schriftführerin: Ingrid Klausberger 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 
 
 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglie-
der des Gemeinderates zeitgerecht schriftlich unter Bekanntgabe der nachstehend an-
geführten Tagesordnung erfolgt ist und am gleichen Tag öffentlich an der Amtstafel 
kundgemacht wurde; 

 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

 
 
 

 
 
Er bestimmt die Gemeindebedienstete Ingrid Klausberger zur Schriftführerin dieser Sitzung.  
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Tagesordnung 
 

 
1. Biowärme Weyer, Verträge  

       
2. Prüfungsbericht der Direktion Inneres und Kommunales über die Einschau 

in die Gebarung der Marktgemeinde Weyer, Stellungnahme der Gemeinde  
 

3. Allfälliges 
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BESCHLÜSSE 
 
 

TOP. 1    Biowärme Weyer, Verträge 
 
 
Erläuterung: 

 
Per 31.05.2016 laufen für folgende Liegenschaften die Wärmelieferverträge mit der Biowärme 
Weyer aus und sind daher zu verlängern:  
 

- Rathaus, Marktplatz 8 
- Dienstleistungszentrum, Schulhof 1 
- Neue Mittelschule, Schulstraße 11 
- Volksschule, J.-Bachbauer Straße 6 
- Kindergarten, J.-Bachbauer Straße 5 
- HLW, Egerer Straße 14 
- Egerer-Schloss, Marktplatz 30 

 
Der Wirtschaftsausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seiner Sitzung am 
11.04.2016 eingehend mit dem Thema befasst. In weiterer Folge fanden mehrere Verhand-
lungsrunden zwischen der Marktgemeinde Weyer, vertreten durch Bgm. Klaffner und den vier 
Fraktionsobmännern, und der Biowärme Weyer statt.  
 
Nach intensiven Verhandlungen konnten sich die Vertragsparteien auf nachfolgende Verein-
barungen einigen: 
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A) Rathaus, Marktplatz 8: 
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A) Debatte: 

GR Karl Haidinger berichtet, dass die Verhandlungen hart und langwierig waren, aber letzt-
endlich ein Vertrag ausverhandelt wurde, der beschlossen werden kann.  
Seine Frage, ob es stimmt, dass das Reha-Zentrum aufgrund seiner Größe bei der Bestpreis-
garantie ausgeschlossen ist, bejaht der Vorsitzende. 
GR Karl Haidinger richtet seine Kritik gegen die Verhandlungsführung der Biowärme. Er er-
wartet sich, dass die Zusagen künftig eingehalten werden, weil sonst das Abstimmungsergeb-
nis in sechs Jahren aus Sicht seiner Fraktion anders aussehen wird. 
 
GR Franz Haider bestätigt die nicht ganz einfachen Verhandlungen. Die alten Verträge der 
Gemeinde waren sehr gut, seit 2013 wurde keine Indexanpassung vorgenommen. 
Obwohl nicht alles nach Wunsch verlaufen ist, hat die Gemeinde wieder gute Verträge aus-
verhandelt. Er hofft ebenfalls, dass die Zusagen eingehalten werden.  
 
GV DI Herbert Matzenberger ist stolz darauf, dass es das Fernwärmeversorgungsunterneh-
men in Weyer gibt, das umweltfreundliche Wärme aus erneuerbare Energie erzeugt. 
Er weist auf die wesentlichste Änderung im Vertrag (Umstieg von Verbraucherpreisindex auf 
Biomasseindex) hin und hebt hervor, dass die Gemeinde einige Jahre vom günstigen Ver-
braucherpreisindex profitiert hat. GV DI Herbert Matzenberger meint, dass die Vertragsände-
rung zu akzeptieren sei. 
 
GR Günther Neidhart verdeutlicht die schwierigen Verhandlungen mit der Biowärme und zeigt 
die Positionen von beiden Seiten auf. Obwohl das Verhandlungsergebnis nicht 100%ig zufrie-
denstellend ist, ist das Resultat anzunehmen. 
 
 
A) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, dass der VFI der Marktgemeinde Weyer & 
Co KG die Zustimmung zum Abschluss des vorstehenden Wärmeliefervertrages mit der Bio-
wärme Weyer für die Liegenschaft Rathaus, Marktplatz 8, erteilt wird. 
 
 
A) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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B) Dienstleistungszentrum, Schulhof 1 
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B) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
B) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffer stellt den Antrag, dass der VFI der Marktgemeinde Weyer & Co 
KG die Zustimmung zum Abschluss des vorstehenden Wärmeliefervertrages mit der Biowär-
me Weyer für die Liegenschaft Dienstleistungszentrum, Schulhof 1, erteilt wird. 
 
 
B) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen 
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C) Neue Mittelschule (Hauptschule), Schulstraße 
11
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C) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
C) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, dass der VFI der Marktgemeinde Weyer & 
Co KG die Zustimmung zum Abschluss des vorstehenden Wärmeliefervertrages mit der Bio-
wärme Weyer für die Liegenschaft Neue Mittelschule (Hauptschule), Schulstraße 11, erteilt 
wird. 
 
 
C) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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D) Volksschule, J. Bachbauer Straße 6 
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D) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
D) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, dass der VFI der Marktgemeinde Weyer & 
Co KG die Zustimmung zum Abschluss des vorstehenden Wärmeliefervertrages mit der Bio-
wärme Weyer für die Liegenschaft Volksschule, J. Bachbauer Straße 6, erteilt wird. 
 
 
D) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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E) Kindergarten, J. Bachbauer Straße 5: 
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E) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
E) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner  stellt den Antrag, den Abschluss des vorstehenden Wärmelie-
fervertrages zwischen der Marktgemeinde Weyer und der Biowärme Weyer für die Liegen-
schaft Kindergarten, J. Bachbauer Straße 5, zu beschließen. 
 
 
E)  Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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F) HLW, Egerer Straße 14 
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F) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
F) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Abschluss des vorstehenden Wärmelie-
fervertrages zwischen der Marktgemeinde Weyer und der Biowärme Weyer für die Liegen-
schaft HLW, Egerer Straße 14, zu beschließen. 
 
 
F) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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G) Egerer-Schloss, Marktplatz 30 
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G) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
G) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Abschluss des vorstehenden Wärmelie-
fervertrages zwischen der Marktgemeinde Weyer und der Biowärme Weyer für die Liegen-
schaft Egerer-Schloss, Marktplatz 30, zu beschließen. 
 
 
G) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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H) Zusatzvereinbarungen zu den Wärmelieferverträgen: 
 

 



GRS 2016-05-23  Seite 56 von 87 

 
H) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
H) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Abschluss der vorstehenden Zusatzver-
einbarungen zu den Wärmelieferverträgen zu beschließen. 
 
 
H)  Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 2    Prüfungsbericht der Direktion Inneres und Kommunales über die Ein-
schau in die Gebarung der Marktgemeinde Weyer, Stellungnahme der 
Gemeinde__________________________________________________ 

 
 

Erläuterung: 
 
Die Prüfungsgruppe der Dir. Inneres und Kommunales beim Amt der Oö. Landesregierung hat 
in der Zeit vom 04.05. bis 28.07.2015 eine Einschau in die Gebarung der Marktgemeinde 
Weyer vorgenommen.  
 
Mit Schreiben vom 29.02.2016, Gz. IKD-2013-170620/13-Mt, wurde der Prüfungsbericht an 
die Gemeinde übermittelt.  
 
Entsprechend § 8 Abs. 2 Oö. GemPO 2008, hat die Gemeinde den Prüfungsbericht dem Ge-
meinderat vorzulegen; die Kurzfassung des Berichtes ist zu verlesen. Die Kenntnisnahme er-
folgte bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 28.04.2016.  
 
Die Marktgemeinde Weyer hat weiters innerhalb von drei Monaten ab Zustellung des Prü-
fungsberichtes Punkt für Punkt entsprechend der Gliederung des Prüfungsberichtes zu den 
darin gemachten Feststellungen Stellung zu nehmen und diesen Bericht samt Auszug aus der 
Verhandlungsschrift über diese Gemeinderatssitzung an die IKD vorzulegen. 
 
Der Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seinen Sitzungen am 12.05. 
und 17.05.2016 intensiv mit der Erstellung einer Stellungnahme befasst, und schlägt diese 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. Die Stellungnahme wird dem Gemeinderat voll-
inhaltlich zu Kenntnis gebracht.  
 
 
 

 
Stellungnahme der Gemeinde zum Prüfungsbericht der Direktion Inneres u. Kommuna-

les über die Einschau in die Gebarung der Marktgemeinde Weyer 
 

In Bezug auf Ihr Schreiben vom 29.02.2016, GZ.: IKD-2013-170620/13-Mt, hat die Marktge-
meinde Weyer fristgerecht zu dem im Betreff erwähnten Prüfungsbericht nachfolgende Stel-
lungnahme verfasst. Diese wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.05.2016 be-
schlossen. Ein Auszug aus der gegenständlichen Verhandlungsschrift liegt diesem Schreiben 
bei.  
 
Zur Wahrung gleicher Rechte wird ersucht, der Veröffentlichung des Prüfungsberichts auch 
diese Stellungnahme beizufügen. 
 
zu Seite 6, Abs. 5: 
Der Feststellung im Prüfungsbericht wird entsprochen. Wie der Formulierung zu entnehmen 
ist, wurden bereits Verhandlungen der Gemeinde mit der Bank geführt. Ebenfalls wurde am 
20.09.2012 der Gemeinderat mit der Entscheidung befasst, ob die Konditionen des Darlehens 
geändert werden sollen. Aufgrund der von der Bank beschriebenen wirtschaftlichen Abgeltung 
bei einer Änderung der Darlehensvariante wurde damals beschlossen, die Konditionen nicht 
abzuändern. Mittlerweile wurden wieder Verhandlungen mit der Bank gestartet. Es wird ver-
sucht, das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde zu erzielen.  
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zu Seite 6, Abs. 6: 
Grundsätzlich werden von der Marktgemeinde Weyer immer die heimischen Banken zur An-
gebotsabgabe für den Kassenkredit eingeladen. Dazu werden sehr umfangreiche und detail-
lierte Ausschreibungsunterlagen verwendet. In der derzeitigen Situation der Gemeinde werden 
die Sparkasse und die Raiffeisenbank zur Angebotslegung eingeladen – die Volksbankfiliale 
ist seit wenigen Jahren geschlossen. Wie die Ausschreibungsergebnisse zeigen, sind die er-
zielten Konditionen durchaus marktkonform (Zinssatz 2016: 3-Mon-EUR + 0,65 % Aufschlag). 
Das wird auch im Prüfbericht bestätigt. Aufgrund dieser Situation, des internen Wettbewerbs 
der heimischen Banken und zur Stärkung bzw. Erhaltung des Bankenstandortes Weyer sieht 
die Gemeinde keine wirtschaftliche Notwendigkeit eine auswärtige Bank in die Ausschreibung 
miteinzubeziehen.  
 
zu Seite 6, Abs. 9: 
Wie im Prüfungsbericht steht, wurden die Arbeitsplatzbeschreibungen sowie der Geschäfts-
verteilungsplan von AL Schachner überarbeitet bzw. vervollständigt. Im Zuge dieser Arbeit 
wurden sehr wohl die einzelnen Tätigkeiten und Aufgaben bewusst den DienstnehmerInnen 
zugewiesen. Der Hinweis, dass die Organisationsstruktur bei Neuaufnahmen überdacht ge-
hört, wird aufgenommen, und wird auch von uns als selbstverständlich erachtet. Wobei auch 
gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass nicht alle „einfacheren Tätigkeiten“ von geringeren 
Entlohnungsstufen gemacht werden können. Dies ist keineswegs sinnvoll und auch in der ge-
lebten Praxis nicht möglich. Ebenfalls orientiert sich die Gemeinde an dem genehmigten 
Dienstpostenplan.  
 
zu Seite 7, Abs. 3: 
Die Gemeindegremien werden sich zukünftig mit einer Reduktion jenes über den Gemeinde-
bereich hinausgehenden Aufgabenbereiches der Bauhofmitarbeiter auseinandersetzen. An-
gemerkt wird jedoch, dass nur durch die Mithilfe der Gemeinde bzw. des Bauhofs es zur Zeit 
möglich ist, große Veranstaltungen in der Gemeinde zu erhalten (z.B. Powerman, Ennstaler 
Gewerbetage, Weyrer Gesundheitstage, Brauchtumsveranstaltungen, uvm.). Diese Veranstal-
tungen sind wirtschaftlich und touristisch gesehen für die gesamte Region absolut unabding-
bar. Der Personaleinsatz muss daher wohl überlegt sein.  
In Bezug auf die schrittweise Reduktion des Bauhofpersonals um zwei Dienstposten wird an-
gemerkt, dass heuer ein Dienstposten (GD 21) nicht nachbesetzt wurde. Der Personalstand 
hat sich daher bereits um eine Einheit verringert. In Bezug auf die Personalzusammensetzung 
erklärt die Gemeinde, dass ein Dienstnehmer im Bauhof (GD 25) nur eingeschränkt einsetzbar 
ist. Der Dienstnehmer leistet in seinem Aufgabengebiet sehr gute Arbeit, ist jedoch über die-
ses Maß hinaus nicht sehr belastbar. Die Gemeinde sieht sich in der sozialen Verantwortung 
diesen Dienstnehmer zu beschäftigen. Ebenfalls wird in der Detailfassung des Prüfungsberich-
tes auf das sehr umfangreiche Betreuungsgebiet des Bauhofs hingewiesen – die Erhaltung 
der dort definierten Infrastruktur in der flächenmäßig zweitgrößten Gemeinde Oberösterreichs 
stellt eine große Herausforderung dar. Eine weitere Reduzierung ist daher aus heutiger Sicht 
nicht umzusetzen.    
 
zu Seite 7, Abs. 4: 
In Absprache mit der Kindergartenleitung wurde dieser Punkt bereits thematisiert. Aufgrund 
der derzeitigen Personalsituation war eine Anpassung der Beschäftigungsausmaße (BA) nicht 
möglich. Bei personellen Änderungen, die kurz- bis mittelfristig, auftreten werden, werden die 
BA‘s auf die Vorgaben aus dem Reinigungskonzept reduziert. Auch die Trennung KIGA-Helfer 
/ Reinigung ist im Sinne der Gemeinde und wird bei Neuaufnahmen berücksichtigt. 
 
zu Seite 7, Abs. 5:  
Die Marktgemeinde Weyer wird den Sachverhalt prüfen. Sofern die im Prüfungsbericht be-
schriebene Abgeltung der Fahrtzeit zutrifft, wird sich das zuständige Gemeindegremium mit 
der Neufestsetzung des BA beschäftigen. Als Entscheidungshilfe wird die Reinigungsstudie 
der Fa. Prock herangezogen werden.  
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zu Seite 7, Abs. 6: 
Aufgrund der Änderung der tatsächlichen Auskochzeiten hat sich der Durchrechnungszeit-
raum und daher auch das BA der Ausspeisungsköchin geringfügig verändert. Die Anpassung 
bzw. Korrektur wird vom zuständigen Gemeindegremium durchgeführt werden.  
 
Gleichzeitig wird jedoch angemerkt, dass derzeit täglich ca. 160 Essensportionen (100 NMS, 
30 VS Weyer, 30 KIGA) von nur einer Dienstnehmerin ausgekocht werden. Diese tägliche 
Belastung ist auf einen längeren Zeitraum nicht bewältigbar, wie auch ein gemeindeübergrei-
fender Vergleich zeigt, und geht zu Lasten der Gesundheit eines jeden Dienstnehmers. Der-
zeit wird daher die Köchin zweitweise von einer Aushilfskraft unterstützt bzw. ist für den Fall 
eines Krankenstandes der Schulköchin eine Aushilfe erforderlich. Es wird dem Prüfbericht 
entsprochen, wenn es um die Beendigung der Anstellung einer Aushilfskraft geht – gleichzeitig 
wird aber darauf hingewiesen, dass im Dienstpostenplan ein zusätzlicher ordentlicher Dienst-
posten (zumindest Teilzeit) für eine Aushilfsköchin unabdingbar ist.  
 
zu Seite 7, Abs. 7: 
Die im Prüfungsbericht festgestellten Ausgaben für nicht ganzjährig beschäftigte Personen 
wurden bereits stark reduziert. So werden keine Ferialkräfte mehr im Rathaus, Kindergarten 
und Bauhof über die Sommermonate aufgenommen. Für Krankenstandsvertretungen bzw. im 
Freibad Weyer sind teilweise Aushilfen notwendig. Die Marktgemeinde Weyer ist jedenfalls 
bemüht den Vorgaben im Prüfungsbericht zu entsprechen.  
 
zu Seite 7, Abs. 8: 
Die vielen offenen Urlaubsstunden belegen dramatisch die knappe Personalausstattung im 
Verhältnis zu Anzahl, Größe und Komplexität der Aufgaben. Durch die bisher gemachten Per-
sonalreduktionen, entstehen Mehrzeiten bzw. Urlaubsüberhänge – der Abbau wird durch den 
dezimierten Personalstand erschwert. Ein guter Teil besteht schon aus der Zeit vor der Ge-
meindevereinigung. Die Gemeinde hat seit 2008, in Absprache mit dem Land Oö, die Mehr-
stunden schrittweise abgebaut und ist jetzt bei einem verträglichen Ausmaß. Die offenen Ur-
laubsstunden sollen als nächstes in Absprache zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer ab-
gebaut werden. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Möglichkeit des Verfalls des Erholungsur-
laubs soll vermieden werden, wäre aber eine letztmögliche Alternative.  
 
Die vom Prüfungsorgan festgestellten großen Urlaubsüberhänge stellten sich wie folgt dar 
(Stand Juli 2015): 
Frau Gral Anna (716 Stunden) 
Frau Hierweg Christine (959,50 Stunden) 
Herr Reichenpfader Leopold (1097 Stunden) 
Frau Reichenpfader Monika (739 Stunden) 
Diese Urlaubsstunden konnten bereits reduziert werden. Die Urlaubsstände stellten sich per 
31.12.2015 wie folgt dar: 
Frau Gral Anna (540 Stunden) 
Frau Hierweg Christine (804 Stunden) 
Herr Reichenpfader Leopold (959 Stunden) 
Frau Reichenpfader Monika (559 Stunden) 
 
zu Seite 7, Abs. 9: 
Nach der Gemeindevereinigung im Jahr 2007 wurden auf Anweisung von Reg.Komm. NR. 
Singer Aufzeichnungen über die Wegstrecken gemacht, die von den Bauhofmitarbeitern mit-
tels Privat-PKW geleistet werden. Dabei wurde festgestellt, dass zu einem hohen Ausmaß die 
Wegstrecken mehr als 2 km vom Bauhof entfernt liegen (Ortsteile Unterlaussa, Kleinreifling, 
Anger, Au, Frenz, Schönau, etc ….). Nach den Bestimmungen der Oö. Landes-
Reisegebührenvorschrift können für Dienstverrichtungen im Dienstort Reiserechnungen ge-
stellt werden, wenn die Dienstverrichtungsstelle mehr als 2 km von der Dienststelle entfernt 
ist. Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, wurde durch Reg.Komm. NR. Singer eine 
Pauschale beschlossen. Bei personellen Veränderungen wird das gesamte Gemeindegebiet 
als Dienstort angeführt werden.  
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zu Seite 7, Abs. 10: 
Die Gemeinde hat seit 2008, in Absprache mit dem Land Oö, die Mehrstunden schrittweise 
abgebaut und ist jetzt bei einem verträglichen Ausmaß. Die noch offenen Mehrstunden wer-
den weiterhin in Absprache zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer abgebaut. Durch die 
bisher gemachten Personalreduktionen, entstehen Mehrzeiten bzw. Urlaubsüberhänge – der 
Abbau wird durch den dezimierten Personalstand und der Auslastung der Schulen (schulfrem-
de Veranstaltungen) erschwert.   
 
zu Seite 7, Abs. 11: 
Der Ankauf der Funkwasserzähler wurde im GV beschlossen und in den VA der jeweiligen 
Jahre vorgesehen. Die Beträge wurden in den Jahren 2012 und 2013 bei der VA-Vorprüfung 
nicht gestrichen und daher im oH von Seiten der Aufsichtsbehörde anerkannt.  
 
zu Seite 8, Abs. 1 u. 2: 
Auf die am 13.02.2014 vom Gemeinderat beschlossene Resolution wird verwiesen: 

 

RESOLUTION 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Weyer fordert den OÖ. Landtag und die OÖ. Landesre-
gierung auf, den Voranschlagserlass für die heimischen Gemeinden dahingehend zu ändern, 
dass jene Gemeinden, die ihren ordentlichen Haushalt nicht ausgleichen können und für des-
sen Ausgleich Bedarfszuweisungsmittel beanspruchen, keine erhöhten Benützungsgebühren 
für Wasser und Kanal einzuheben haben, die um mindestens 20 Cents über den Mindestge-
bühren des Landes liegen. 

Begründung 

Mit den jährlichen Erlässen zur Erstellung der Voranschläge der heimischen Gemeinden gibt 
die Oö. Landesregierung vor, dass jene Gemeinden, die ihren ordentlichen Haushalt nicht 
ausgleichen können und für dessen Ausgleich Bedarfszuweisungsmittel beanspruchen, Kanal- 
und Wasserbenützungsgebühren einzuheben haben, die um mindestens 20 Cents über den 
Mindestgebühren des Landes liegen. Diese Regelung zielt einzig und alleine auf eine Aufbes-
serung des Gemeindehaushalts von Abgangsgemeinden ab und stellt dabei eine eklatante 
Ungleichbehandlung der Bürger dar. 
 
Außerdem hat der Rechnungshof mit Verweis auf eine Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofs festgestellt, dass die Vorgaben des Landes Oberösterreich nicht rechtskonform sind. 
Überhöhte Gebühren sind nur in bestimmten Grenzen zulässig, nicht jedoch zur Verwendung 
für allgemeine Haushaltsbelange der Gemeinden. 
 
Um einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und eine Gleichbehandlung aller oberösterrei-
chischen Gemeindebürger sicherzustellen, ist eine Änderung der Vorgaben der Oö. Landes-
regierung unabdingbar. 
 
Die Resolution wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2014, TOP 11, einstimmig 
beschlossen. 

Aufgrund der wasserrechtlichen Vorgaben durch den Gesetzgeber ist eine kostendeckende 
Abwicklung der Wasserver- und Abwasserentsorgung im ländlichen Raum, im Vergleich zum 
städtischen Raum, unmöglich. 

 
zu Seite 8, Abs. 3. 
Den Vorgaben des Prüfungsberichtes wird entsprochen. Die regelmäßige Haushaltsüberwa-
chung des Budgetansatzes wird gemacht und Anpassungen der Gebührenhöhen werden be-
reits vollzogen um die ausgabendeckende Betriebsführung sicherzustellen. 
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zu Seite 8, Abs. 4: 
Der Umweltausschuss der Gemeinde hat sich bereits mit dem Thema der Müllsammelinseln 
befasst und wird dieses Thema auch in der neuen Legislaturperiode weiter bearbeiten. Einer 
Einsparung von vier Wochenarbeitsstunden kann in diesem Fall nicht entsprochen werden. 
Vor allem die Sammelinseln außerhalb des Zentrums sind intensiver zu betreuen als die 
Standorte im Zentrum. Der Arbeitsaufwand wird daher annähernd unverändert bleiben. Trotz-
dem wird von Seiten der Gemeinde versucht werden, die Kosten auf das Mindestmaß zu re-
duzieren. 
 
zu Seite 8, Abs. 5: 
Das Beschäftigungsausmaß des Kindergartenpersonals richtet sich grundsätzlich nach dem 
Bedarf, den gesetzlich vorgegebenen Richtwerten und den Vorgaben der Direktion Bildung 
und Gesellschaft. Das Personal im Kindergarten Kleinreifling setzt sich aus einer gruppenfüh-
renden Kindergartenleiterin (40 Wochenstunden) und einer Helferin (20 Wochenstunden) zu-
sammen. Aktuell ist der Kindergarten in Kleinreifling ausgelastet. Die Gruppenanzahl wird zur 
Zeit sogar überschritten (behördlich genehmigt). Die im Prüfungsbericht erwähnte geringe 
Kinderanzahl war nur über einen kurzen Zeitraum gegeben. Sollte die Kinderanzahl in Zukunft 
sinken, wird den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, das Beschäftigungsausmaß des Per-
sonals angepasst. 
 
zu Seite 8, Abs. 6: 
Bereits im Dezember 2015 gab es eine Besprechung zwischen AL Schachner und den Bus-
begleiterinnen. In Hinkunft werden die BA in Absprache mit dem AL festgelegt und den zu-
ständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Änderungen sind vom Busunternehmen 
und dem Dienstgeber zu bestätigen. Auf die Wegstrecken und die transportierten Kinder wird 
geachtet. Es wird geprüft ob Sammelabholplätze eingerichtet werden können. Die Transpa-
renz soll gegeben sein. In der Sitzung des Gemeinderates am 10.12.2015 wurden die Busbe-
gleiterinnen ebenfalls auch in den DP-Plan integriert. Wegzeiten werden nicht in das BA ein-
gerechnet.  
 
zu Seite 8, Abs. 7: 
Das zuständige Gemeindegremium wird sich mit einer Erhöhung beschäftigen. Eine Erhöhung 
um 200 % scheint jedoch nicht sozial. Im Vergleich zu den Nachbargemeinden wäre eine sol-
che Erhöhung eine eklatante Benachteiligung unserer BürgerInnen. (Gaflenz € 4,00/Woche, 
Großraming € 10/Monat). Ebenfalls wird auf den VA-Erlass 2016 Pkt. 3.13 hingewiesen: In 
jenen Gemeinden, in denen Kosten für das Begleitpersonal beim Kindergartenkindertransport 
entstehen, sind diese auch in ausgabendeckender Höhe auf die Eltern umzulegen. Der zu-
mutbare Kostenersatz von 8 Euro inkl. Ust. wurde seit dem Jahr 2005 nicht angepasst. Es 
wird daher für das Finanzjahr 2016 zumindest eine Valorisierung gemäß VPI 1986 (01/2005 - 
07/2015) vorzunehmen sein. Dadurch ergibt sich ab dem 1. Jänner 2016 ein zumindest zu-
mutbarer Kostenersatz von € 9,80 inkl. USt. pro Kind und Monat. 
 
zu Seite 8, Abs. 8: 
Wie bereits während der Gebarungsprüfung mit Frau Preinfalk besprochen, wird der Bus-
transport in allen Bereichen überprüft und neu strukturiert. Erste Schritte wurden bereits ge-
macht. Durch die Schließung der VS Weißenbach (Gem. St. Gallen, Steiermark) ändern sich 
auch die Bedingungen für die betroffenen Bewohner der Unterlaussa. Auch der Kindergarten-
besuch wird aus sozialen und logistischen Gründen von Weißenbach nach Altenmarkt verlegt. 
Eine Neustrukturierung ist daher ohnehin erforderlich. 
 
zu Seite 8, Abs. 9: 
Diese Maßnahme wird bereits umgesetzt. 
 
zu Seite 9, Abs. 1: 
Die Höhe der Essensbeiträge für die Kinder entspricht zum Prüfungszeitpunkt dem Voran-
schlagserlass (€ 2,40). Die Portionspreise für Erwachsene liegen mit 4,20 Euro um 27 % über 
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denen der Landesbediensteten. Bei der nächsten Erhöhung wird wiederum der VA-Erlass als 
Richtwert herangezogen. Eine Erhöhung muss sozial verträglich sein.   
 
zu Seite 9, Abs. 2: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Weyer hat ab der Badesaison 2016 neue Tarife be-
schlossen, die den Vorgaben der Aufsichtsbehörde entsprechen. Die Ermäßigung für Ge-
meindebedienstete wurde aufgehoben. 
 
zu Seite 9, Abs. 3: 
Bisher wurde immer auf eine Kostendeckung geachtet. Das wird auch weiterhin passieren. 
 
zu Seite 9, Abs. 4: 
Wie im Prüfungsbericht erwähnt, wurden die gesetzlichen Höchstgrenzen bei den Verfü-
gungsmittel und Repräsentationsausgaben des Bürgermeisters unterschritten.  

Der Landesgesetzgeber definiert Verfügungsmittel als Mittel, die dem Bürgermeister zur Leis-
tung von der Art nach im Voranschlag nicht vorgesehenen Ausgaben zur Erfüllung von ge-
meindlichen Aufgaben zur Verfügung stehen. Ihre Höhe darf jedoch 3%o der veranschlagten 
ordentlichen Gesamtausgaben nicht überschreiten; Mittel, die vom Bürgermeister für die Ver-
tretung nach außen bei Empfängen und ähnlichen Veranstaltungen verwendet werden, sind 
Repräsentationsausgaben. Ihre Höhe darf jedoch 1,5%o der veranschlagten ordentlichen 
Gesamtausgaben nicht überschreiten. Die Marktgemeinde Weyer wird weiterhin die vom 
Landesgesetzgeber vorgesehenen Höchstgrenzen einhalten und je nach Möglichkeit sogar 
unterschreiten.  

 

zu Seite 9, Abs. 5: 
Zuwendungen in Form von Gutscheinen geschehen großteils an soziale Härtefälle. Die dafür 
aufgewendeten Budgetmittel wurden ordnungsgemäß im VA dargestellt und vom GR be-
schlossen. Die Gemeindegremien werden sich mit diesem Thema befassen. 
 
zu Seite 9, Abs. 6: 
Die Bibliothek Kleinreifling ist ein wichtiger Bestandteil des Ortsteils. Die Erhaltung ist in Hin-
blick auf die Dorfentwicklung essentiell. In Zukunft wird die Gemeindebücherei im gemeinde-
eigenen Dorfzentrum Kleinreifling untergebracht. Die Raummiete kann daher eingespart wer-
den. Der Konsolidierungsbetrag von € 2.900,00 kann dadurch lukriert werden.  
 
zu Seite 9, Abs. 7: 
Dem Vorschlag wird entsprochen. Je nach zu behandelnden Themengebiet kann es aber 
auch zu Ausnahmen kommen. 
 
zu Seite 9, Abs. 8: 
Aufgrund des selbst auferlegten Spardrucks und der strengen Voranschlagsvorprüfung kom-
men Voranschlagsbeträge zustande, die bereits bei der Erstellung des Budgets als kaum ein-
haltbar, bzw. nur bei den günstigsten Bedingungen erreichbar, gesehen werden. So mussten 
manche Beträge wider andere Wahrscheinlichkeit  lt. VA-Erlass u. VA-Vorprüfung übernom-
men werden. Dies betrifft vor allem die Instandhaltung der Infrastruktur (Straßenfrostschäden, 
Fuhrpark, Straßenbeleuchtung, Kanal- u. Wasseranlagen, Gebäudeerhaltung, …) „kaputtspa-
ren wäre die Folge“. Die Gemeinde kann aufgrund fehlender Mittel und darf infolge des Spar-
drucks der Aufsichtsbehörde nicht immer „ nachhaltig wirtschaftlich“ veranschlagen und muss 
somit den bestmöglichen Kompromiss suchen.  
 
Straßenbeleuchtung:  
Bei ca. 700 Lichtpunkten ist der Instandhaltungsaufwand enorm. Viele Lampen sind 40 – 60 
Jahre alt und dringendst auszutauschen oder aus Sicherheitsgründen abzuschalten. Die alten 
Straßenbeleuchtungen sind zu einem erheblichen Teil derartig vom Rost zerfressen, dass die 
statische Sicherheit nicht mehr gegeben ist und immer wieder Masten unter Strom stehen. Die 
Gemeinde bemüht sich seit Jahren, mit  dem Jahresbudget die Lampen und Schaltstationen 
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der jeweils schlechtesten Straßenzüge mit zeitgemäßen, energiesparenden Lampen zu er-
neuern. Diese Vorgangsweise hat die Stromkosten bereits erheblich gesenkt. 
 
Kanaldeckelsanierung: 
Die Kanalschächte bzw. -deckel im Gemeindegebiet werden jährlich von den Mitarbeitern des 
WVB Gaflenztals überprüft. Durch die Bodenbeschaffenheit und vor allem durch die Verkehrs-
belastung sind laufende Instandhaltungsarbeiten notwendig. Die Kanalschächte sind teilweise 
wieder anzuheben und der sichtbare Teil des Schachtes (Kanaldeckel) ist an die Fahrbahn 
anzugleichen. Diese Maßnahmen sind notwendig, damit der Winterdienst ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann und es durch die Schneeschilde zu keinen Fahrbahnschäden 
kommt. Ebenso entstehen keine Straßenunebenheiten, was sich auf den Fahrkomfort für alle 
Bürger/innen und vor allem auf die Lebensdauer der Straße auswirkt. 
 
Diese Maßnahmen werden als Instandhaltungsarbeiten gesehen. Dem Prüfungsbericht ent-
sprechend wird aber zukünftig versucht, die im VA genehmigte Höchstgrenze für Instandhal-
tungen einzuhalten. Falls unerwartete Instandhaltungsausgaben auftreten sollten, werden die 
zuständigen Landesstellen schriftlich informiert.   
 
zu Seite 9, Abs. 9: 
In Bezug auf die freiwilligen Ausgaben ohne Sachzwang werden die Gemeindegremien be-
schäftigt. Eine Angleichung an den gesetzlich vorgegebenen Rahmen wird angestrebt.  
 
zu Seite 10, Abs. 1: 
Die Vorschläge im Prüfungsbericht werden von den Gemeindegremien diskutiert und eine 
entsprechende Lösung wird erarbeitet werden. 
 
zu Seite 10, Abs. 2: 
Eine Tarifordnung für Inserateinschaltungen wird von den Gemeindegremien erstellt werden 
und ist in weiterer Folge vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
zu Seite 10, Abs. 3: 
Bei jenen im Prüfungsbericht erwähnten Vorfällen, musste die Marktgemeinde Weyer aus der 
sozialen Notwendigkeit heraus tätig werden und die betroffenen Personen unterstützen. Diese 
Maßnahmen stellen Ausnahmen dar. Es wird in Zukunft versucht, den Vorgaben des Prü-
fungsberichtes zu entsprechen. 
 
zu Seite 10, Abs. 4: 
Derzeit werden direkt neben der im Prüfungsbericht erwähnten Grundstücksfläche acht Bau-
landparzellen der Gemeinde zum Verkauf angeboten. Das Kaufinteresse ist gering. Sobald 
diese Parzellen verkauft sind, wird sich die Gemeinde mit der Baulandumwidmung von weite-
ren Gemeindeflächen beschäftigen. Ein Baulandüberhang muss, aus raumordnerischer Sicht, 
vermieden werden. 
 
zu Seite 10, Abs. 5: 
Sobald eine Entscheidung über die Umfahrung vorliegt, werden sich die Gemeindegremien mit 
weiteren Beteiligten (DOSTE-Verein, Bevölkerung, heimische Wirtschaft, etc.) mit der Neuge-
staltung des Ortsbildes intensiv auseinandersetzen. Die Verwertung bzw. Nutzung des im Prü-
fungsberichtes erwähnten Areals, wird in diesem Zusammenhang thematisiert. 
 
zu Seite 10, Abs. 6: 
Der Umfang und die Besonderheiten, die Größe und Höhenlage ihres Einsatzgebietes sowie 
der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren Weyer, Kleinreifling und Unterlaussa erfordern 
drei vollausgestattete Einrichtungen, welche wiederum mit einer aufwändigen Wartung ver-
bunden sind. Dazu ist anzumerken, dass den Feuerwehren von Landesebene kommend  lau-
fend höherwertige Ausstattungen vorgeschrieben werden, welche zwar umzusetzen sind (Haf-
tung), aber in erster Linie den Feuerwehrausstattern dienen. Alle Feuerwehren sind mit LKW 
ausgestattet, die relativ wenige Straßenkilometer fahren. Es müssen aber alle zehn Jahre um 
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viel Geld die in gutem Zustand befindlichen Reifen gewechselt werden. Vielleicht kann das 
Land eine Sondergenehmigung für Feuerwehrfahrzeuge erwirken. Schließlich betrifft das meh-
rere tausend LKW in OÖ. Der Gemeinde und den Feuerwehren ist die finanzielle Situation 
bewusst und es werden gemeinsam Wege zur Reduzierung der Betriebskosten und der In-
standhaltungsmaßnahmen gesucht. Der Bezirksdurchschnitt kann aus oben genannten Grün-
den nur schwer als Richtwert für die Gemeinde Weyer herangezogen werden. Die Praxis 
zeigt, dass mit dem „Bezirksdurchschnittsbudget“ kaum die laufenden Kosten gedeckt werden 
können. 
 
zu Seite 10, Abs. 7: 
Die Veräußerung oder zumindest Vermietung der Volksschule Unterlaussa wird permanent 
vordringlich behandelt. Die bisherigen Kontakte führten noch zu keinem Abschluss. Die Rah-
menbedingungen stimmen trotzdem zuversichtlich. 
 
zu Seite 10, Abs. 8: 
Mit dem SHV wird gesprochen und die Anschlussgebühren werden nachträglich vorgeschrie-
ben. 
 
zu Seite 10, Abs. 9: 
In den vergangenen neun Jahren wurden sehr viele Projekte in Bezug auf den Ausbau und die 
Sanierung des Wasser- und Kanalnetzes umgesetzt. Diese Vorhaben entstanden aufgrund 
der Notwendigkeit des Bedarfs, der gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen und dem 
Druck der zuständigen Landesdienststellen, diese Baumaßnahmen umzusetzen. Im Detailbe-
richt wird auf die umfangreiche Infrastruktur des Wasser- und Kanalnetzes ausgiebig hinge-
wiesen. Aufgrund der ländlichen Struktur des Gemeindegebietes entstehen relativ hohe Kos-
ten bei der Herstellung und Instandhaltung dieser Infrastruktur.   
 
zu Seite 11, Abs. 1: 
Die Mietzahlungen wurden von einem Steuerberatungsbüro aufgrund der aktuellen FinPläne 
neu berechnet. Die Anpassung der Mietzahlungen ist bereits erfolgt. 
 
zu Seite 11, Abs. 2: 
Die Empfehlung im Prüfungsbericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu Seite 14, Abs. 5: 
Aufgrund des selbst auferlegten Spardrucks und der strengen Voranschlagsvorprüfung kom-
men Voranschlagsbeträge zustande, die bereits bei der Erstellung des Budgets als kaum ein-
haltbar, bzw. nur bei den günstigsten Bedingungen erreichbar, gesehen werden. So mussten 
manche Beträge wider andere Wahrscheinlichkeit  lt. VA-Erlass u. VA-Vorprüfung übernom-
men werden. Dies betrifft vor allem die Instandhaltung der Infrastruktur (Straßenfrostschäden, 
Fuhrpark, Straßenbeleuchtung, Kanal- u. Wasseranlagen, Gebäudeerhaltung, …) „kaputtspa-
ren wäre die Folge“. Die Gemeinde kann aufgrund fehlender Mittel und darf infolge des Spar-
drucks der Aufsichtsbehörde nicht immer „ nachhaltig wirtschaftlich“ veranschlagen und muss 
somit den bestmöglichen Kompromiss suchen. Dem Prüfungsbericht entsprechend wird aber 
zukünftig versucht, die im VA genehmigte Höchstgrenze für Instandhaltungen und Investitio-
nen einzuhalten. Falls unerwartete Ausgaben auftreten sollten, werden die zuständigen Lan-
desstellen rechtzeitig schriftlich informiert. In Bezug auf die freiwilligen Ausgaben ohne Sach-
zwang werden die Gemeindegremien beschäftigt. Eine Angleichung an den gesetzlich vorge-
gebenen Rahmen wird angestrebt.  
 
zu Seite 15, Abs. 7: 
Die geforderte Kalkulation der Folgekosten wird ohnedies seit Juli 2013 von der IKD von allen 
Gemeinden verlangt. Das entsprechende Formblatt der IKD „Betriebskostenprognose für Bau-
vorhaben“ wurde nun erstmals für den Neubau des Dorfzentrums Kleinreifling verwendet und 
gemeinsam mit den Einreichunterlagen, Ende April 2016, an die IKD geschickt.  
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zu Seite 19, Abs. 4: 
Wie im Prüfungsbericht angeführt, verliefen die bisherigen Verhandlungen ohne Erfolg für die 
Gemeinde (wirtschaftlicher Schaden f.d. Gemeinde bei vorz. Darlehenskündigung). Es werden 
aber neuerlich Verhandlungen geführt. Mit einer Entscheidung werden anschließend die Ge-
meindegremien befasst. Es wird versucht, das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde zu 
erzielen. 
 
zu Seite 20, Abs. 5: 
Die Gemeinde ist bestrebt die nicht anerkannten Abgänge aus Vorjahren so gering als möglich 
zu halten und dadurch dem Vorschlag im Prüfungsbericht zu entsprechen.  
 
zu Seite 20, Abs. 7: 
Grundsätzlich werden von der Marktgemeinde Weyer immer die heimischen Banken zur An-
gebotsabgabe für den Kassenkredit eingeladen. Dazu werden sehr umfangreiche und detail-
lierte Ausschreibungsunterlagen verwendet. In der derzeitigen Situation der Gemeinde werden 
die Sparkasse und die Raiffeisenbank zur Angebotslegung eingeladen – die Volksbankfiliale 
ist seit wenigen Jahren geschlossen. Wie die Ausschreibungsergebnisse zeigen sind die er-
zielten Konditionen durchaus marktkonform (Zinssatz 2016: 3-Mon-EUR + 0,65 % Aufschlag). 
Das wird auch im Prüfbericht bestätigt. Aufgrund dieser Situation, des internen Wettbewerbs 
der heimischen Banken und zur Stärkung bzw. Erhaltung des Bankenstandortes Weyer sieht 
die Gemeinde keine wirtschaftliche Notwendigkeit eine auswärtige Bank in die Ausschreibung 
miteinzubeziehen.  
 
zu Seite 20, Abs. 9: 
Die Umsetzung ist bereits erfolgt und wird nun in regelmäßigen Abständen durch die Gemein-
deverwaltung weiterbetrieben.  
 
zu Seite 20, Abs. 11: 
Dem Prüfungsbericht entsprechend werden mit den Kreditinstituten Verhandlungen aufge-
nommen um das bestmögliche Ergebnis für die Marktgemeinde Weyer zu erzielen. 
 
zu Seite 22, Abs. 7: 
Diese Vorgehensweise wird in Zukunft angewendet und wurde auch bereits für einen Fall 
(Bürgerservice) im GV am 17.12.2015 in dieser Form beschlossen. 
 
zu Seite 23, Abs. 2 
 
Salzwimmer Silvia: 
Die Marktgemeinde Weyer stellte zuletzt am 27.07.2015 den Antrag auf die Genehmigung der 
Erhöhung des Dienstpostens VB GD 17.5 – I/c von 0,80 auf 1,00 PE (= + 0,20 PE), Silvia 
Salzwimmer. Folgende Unterlagen bzw. Begründungen wurden vorgelegt. 
 
Unterlagen über die angegebene Vereinbarung über die Möglichkeit der Erhöhung des Be-
schäftigungsausmaßes auf die ursprüngliche Vollbeschäftigung.  
 
Wie im Schreiben vom 02.03.2015 bereits dem Land Oö. erklärt, war Frau Salzwimmer vor der 
Geburt ihrer zwei Kinder vollbeschäftigt. Es war mit ihr vereinbart worden, das Beschäfti-
gungsausmaß schrittweise, je nach privater Möglichkeit und dienstlichem Erfordernis, wieder 
an ihr ursprüngliches Beschäftigungsausmaß heranzuführen. Diese Vereinbarung wurde 
mündlich zwischen dem Bürgermeister und der Dienstnehmerin getroffen. Die letzte schriftli-
che Dokumentation über diese Vereinbarung ist aus den GV-Beschlüssen der Sitzungen vom 
11.10.2012 und 05.02.2015 ersichtlich. Den Auszug der Sitzung vom 11.10.2012 erhalten Sie 
in der Beilage. Zu Ihren weiteren Ausführungen in Ihrem Schreiben vom 10.04.2015 möchte 
die Marktgemeinde Weyer ergänzen, dass für Frau Salzwimmer keine Karenzvertretung auf-
genommen wurde. Aus diesem Grund war es damals schon beabsichtigt, den vollwertigen 
Dienstposten zu erhalten und sofern die familiären und beruflichen Voraussetzungen zutreffen 
wieder schrittweise auszufüllen. Ab 01.01.2004 wurde das BA der Dienstnehmerin aufgrund 
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der Geburt des zweiten Kindes nochmals mittelfristig reduziert. Dies änderte jedoch nichts an 
dem ursprünglichen Ziel den Dienstposten wieder auf das ursprüngliche Niveau von 100 % 
heranzuführen. 
 
Konkrete Darstellung der im Zuständigkeitsbereich von Frau Salzwimmer „immer umfangrei-
cher werdenden Aufgaben“. 
 
Silvia Salzwimmer ist Abteilungsleiterin der Allg. Verwaltung. Ihre umfangreichen Aufgaben 
sind in der beiliegenden Arbeitsplatzbeschreibung aufgelistet. Durch die erwähnte Pensionie-
rung des Dienstnehmers Karl Schaurhofer wurde 1 PE in der Abteilung von Frau Salzwimmer 
eingespart. Diese Stunden fehlen der Abteilung.  
 
Überdies übernimmt die Marktgemeinde Weyer die derzeit ausgelagerte Wohnungsverwaltung 
für 42 Gemeindewohnungen und über 20 Garagenstellplätze ab dem 01.01.2016 wieder re-
tour. Diese Rückführung in die Eigenverwaltung führt zu einem hohen Mehraufwand für ver-
schiedene Abteilungen. Zu den neuen Aufgaben von Frau Salzwimmer gehören daher die 
Überarbeitung und Formulierung der Mietverträge, die Angebotseinholung bei Sanierungen 
unter Einhaltung der Verfahrensgrundsätze des BVerG, die Wohnungsübergaben sowie die 
Abnahmen beim Wohnungsauszug und sämtliche Protokollierungen. Mit wöchentlichen Mehr-
stunden bis zu fünf Stunden kann aufgrund der ersten Erfahrungen gerechnet werden.  
 
Die Marktgemeinde Weyer ist seit dem 15.06.2015 Standort eines Asylheims für vierzig 
Kriegsflüchtlinge im Zentrum von Weyer. Frau Salzwimmer übernimmt in Ihrer Funktion als 
Abteilungsleiterin der Allg. Verwaltung (Meldeamt) die Aufgabe als direkte Ansprechperson 
der Volkshilfe Oö, des Unterkunftgebers und der Asylwerber zu fungieren. Komplizierte Ver-
fahren im Asyl-, Fremden- und Melderecht nehmen bei der Gemeinde ihren Anfang bzw. es 
findet bei uns die laufende Unterstützung der Asylwerber bei der Abwicklung der Verfahren 
statt. Laut den Berichten der Integrationsstelle des Landes Oö. ist mit einem Aufwand für die 
Gemeinde bis zu sechs Wochenstunden zu rechnen. 
 
Angabe des im Jahr 2014 an Frau Salzwimmer ausbezahlten Mehrleistungsstunden (unter 
Anschluss des Jahreslohnkontos). 
 
Mit Dezember 2014 scheint bei Silvia Salzwimmer ein Überstundenguthaben von 80h 32min 
auf. Im November 2014 betrug der Überstundensaldo noch 68h 51min. Im Juni 2015 beträgt 
der Wert 103h 20min. Die Marktgemeinde Weyer sowie Silvia Salzwimmer sind bemüht die-
sen Stand durch die Inanspruchnahme von Zeitausgleich abzubauen. Sofern Überstunden an 
Sonn- und Feiertagen angeordnet werden, sind diese auszubezahlen. Dies geschieht jedoch 
nur in sehr seltenen und notwendigen Fällen. Die gewünschten Daten sind auf dem beiliegen-
den Jahreslohnkonto ersichtlich. Trotzdem erhöhte sich der Saldo kontinuierlich. Seit der An-
passung des BA auf 40 Wochenstunden ist eine merkliche Verbesserung erkennbar. Es wer-
den nicht mehr so viele Überstunden wie bisher benötigt.  
 
Lengauer Clarissa: 
 
Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer vom 11.06.2015 
wird der im Betreff genannte Dienstposten von Clarissa Lengauer von derzeit 45 %, d.s. 18 
Wochenstunden, ab 01.10.2015 auf das Beschäftigungsausmaß von 62,5 %, d.s. 25 Wochen-
stunden, angehoben.  
 
Ebenfalls wurde in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 28.05.2015 bereits der diesbe-
zügliche Nachtrag zum Dienstvertrag beschlossen.  
 
In weiterer Folge ist geplant, das Beschäftigungsausmaß von Frau Lengauer schrittweise, je 
nach privater Möglichkeit und dienstlichem Erfordernis, wieder an das ursprüngliche Beschäf-
tigungsausmaß von 100 % heranzuführen. Diese Vereinbarung wurde ursprünglich mündlich 
zwischen Bürgermeister Gerhard Klaffner und der Dienstnehmerin getroffen. Die letzte schrift-
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liche Dokumentation über diese Regelung ist aus dem GV-Beschluss der Sitzung vom 
28.05.2015 und dem Nachtrag zum Dienstvertrag vom 08.06.2015 ersichtlich.  
 
Clarissa Lengauer ist qualifizierte Sachbearbeiterin in der Steuerbuchhaltung. Ihre umfangrei-
chen Aufgaben sind in der beiliegenden Arbeitsplatzbeschreibung aufgelistet. Die Anhebung 
des BA auf 62,50 % ist dienstlich notwendig, weil sich das Aufgabengebiet der Dienstnehme-
rin ab Oktober 2015 erweitert. Ebenfalls ist die Anhebung des BA mit der familiären Situation 
von Frau Lengauer vereinbar. 
 
Die Marktgemeinde Weyer übernimmt die derzeit ausgelagerte Wohnungsverwaltung für 42 
Gemeindewohnungen und über 20 Garagenstellplätze ab dem 01.01.2016 wieder retour. Die-
se Rückführung in die Eigenverwaltung führt zu einem hohen Mehraufwand für verschiedene 
Abteilungen.  
 
Zu den neuen Aufgaben von Frau Lengauer gehören daher: 

 Anlage und Wartung der Steuerkonten (samt Abgaben) 

 Überprüfung der Mietverträge (Indexanpassungen) 

 Durchführung von Probevorschreibungen 

 Miet- und BK Vorschreibung  

 Miet- und BK Abrechnung  

 Kontierung und Buchung 

 Mahn- und Exekutionsverfahren 

 Mieterinformation (bez. Abrechnungen u. sonst. finanztechn. Angelegenheiten) 

 Parteienverkehr (bez. Abrechnungen u. sonst. finanztechn. Angelegenheiten) 
 
Ab Oktober 2015 beginnen die ersten notwendigen buchhalterischen Arbeiten bezüglich der 
Übernahme der Wohnungsverwaltung in die Eigenadministration. So ist es notwendig, dass 
sämtliche Mietverträge in die Steuerbuchhaltung eingearbeitet, die Steuerkonten samt Abga-
ben angelegt sowie Probevorschreibungen durchgeführt werden. Noch bestehende Zahlungs-
rückstände sowie Mahn- bzw. Exekutionsverfahren sind ebenfalls von der vorherigen Woh-
nungsverwaltung zu übernehmen und von Frau Lengauer weiterzubearbeiten. Ebenfalls sind 
die Mieter über die Änderung in der Wohnungsverwaltung ausführlich zu informieren.   
 
Die Marktgemeinde Weyer bietet ab dem Schuljahr 2015/2016 die Nachmittagsbetreuung in 
den Weyrer Grundschulen an. In der Volksschule Weyer werden zwei Klassen am Nachmittag 
betreut. In der Neuen Mittelschule Weyer startet die Nachmittagsbetreuung vorerst mit einer 
Klasse. Frau Lengauer übernimmt die buchhalterische Administration der NABE. Dazu gehört, 
die Anlage und Wartung der Steuerkonten (samt Abgaben), die Elterninformation, die Zusam-
menarbeit mit den Schulleitungen, die Einholung und Einforderung von Abbuchungsaufträgen, 
die Durchführung von Probevorschreibungen, die Gebührenabrechnung, das entsprechende 
Mahn- und Exekutionsverfahren sowie der diesbezügliche Parteienverkehr.  
 
Der derzeit gültige Dienstpostenplan weist insgesamt 11,88 Personaleinheiten in der Allg. 
Verwaltung aus. Wenn die Teilzeitbeschäftigten wieder in eine Vollbeschäftigung wechseln 
erhöht sich dieser Wert auf 13 Personaleinheiten.  
 
Angemerkt wird, dass die Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung im § 9 (Gemeinden mit 
4.501 - 7.000 Einwohner) nur mehr die Dienstpostenanzahl mit Spitzenklassen-bewertung 
regelt. Bei Gemeinden mit 3.501 - 4.500 Einwohner werden laut Oö. Gemeinde – Dienstpos-
tenplanverordnung, rein auf die Personaleinheiten bezogen, 15 Planstellen vorgesehen.  
 
Das bedeutet, die Marktgemeinde Weyer schöpft nicht einmal das Personalkontingent kleine-
rer Gemeinden aus.  
 
Die Marktgemeinde Weyer ist grundsätzlich seinen Dienstnehmerinnen gegenüber sehr frau-
en- und familienfreundlich eingestellt. Wir versuchen stets, die beste Lösung sowohl aus der 



GRS 2016-05-23  Seite 68 von 87 

Sicht des Dienstgebers als auch für die Dienstnehmerin zu finden. Die Erhöhung des BA von 
Frau Lengauer ist dienstlich begründet und notwendig. Eine Ablehnung von Seiten des Amtes 
der Oö. Landesregierung könnte nicht nachvollzogen werden. 
 
Im Prüfbericht werden Mehrkosten von € 17.500 angeführt. Das Stundenausmaß wurde in 
Summe um 15 Wochenstunden erhöht.   
 
Eine reine Umlegung der Personalkosten auf die Wohnungsverwaltung ist nicht richtig. Die 
Mehraufgaben beziehen sich nicht nur auf die Wohnungsverwaltung sondern in den vorlie-
genden Fällen auch auf die Mehraufwendungen für die Asylthematik und die Abwicklung der 
ganztägigen Schulformen in der VS u. NMS (NABE). 
 
15  Wochenstunden     = 100 %  = € 17.500,00 
9  Wochenstunden Wohnungsverwaltung  = 60,00 % = € 10.500,00 
3,5 Wochenstunden Asylthematik   = 23,30 %  = €   4.077,50 
2,5 Wochenstunden NABE    = 16,70 %  = €   2.922,50 
 
zu Seite 23, Abs. 6 
Der Vereinsausschuss hat sich in seiner Sitzung im Dezember 2015 bereits mit dem Thema 
befasst. Verständigungen seitens der Gemeindeverwaltung werden, so wie bisher gemacht, 
unterbleiben. 
 
zu Seite 23, Abs. 9 
Auf die sehr umfangreiche Stellungnahme zu Seite 23, Abs. 2 wird verwiesen. 
 
zu Seite 23, Abs. 11 
Wie im Prüfbericht steht wurden die Arbeitsplatzbeschreibungen sowie der Geschäftsvertei-
lungsplan von AL Schachner überarbeitet bzw. vervollständigt. Im Zuge dieser Arbeit wurden 
sehr wohl die einzelnen Tätigkeiten und Aufgaben bewusst den DienstnehmerInnen zugewie-
sen. Der Hinweis, dass die Organisationsstruktur bei Neuaufnahmen überdacht gehört, wird 
dankend aufgenommen, wird auch von uns als selbstverständlich erachtet. Wobei auch 
gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass nicht alle „einfacheren Tätigkeiten“ von geringeren 
Entlohnungsstufen gemacht werden können. Dies ist keineswegs sinnvoll und auch in der ge-
lebten Praxis nicht möglich. Ebenfalls orientiert sich die Gemeinde an den genehmigten 
Dienstpostenplan.  
 
zu Seite 24, Abs. 1: 
Dem Vorschlag des Prüfungsberichtes wird entsprochen. 
 
zu Seite 25, Abs. 7 folgend: 
Trotz Anschaffung des LKW Krans und des Böschungsmähwerks ist der Personalstand im 
Bauhof Weyer sehr eng kalkuliert. Wie auch in der GRS am 23.04.2015 beschrieben (Investi-
tionskostenrechnung Kran u. Mähwerk) wird das durch das Mähwerk eingesparte Stundenpo-
tential anderweitig eingesetzt. Einerseits durch Arbeitseinsatz andererseits durch den Abbau 
der hohen Urlaubs- und ZA-Stände. Durch die Einsparung von Ferialarbeitskräften hat sich 
ebenfalls der Arbeitsaufwand zum Kontext der verfügbaren Mannstunden sehr angespannt. Es 
ist kaum das Auslangen zu finden. Der Arbeitsumfang des Bauhofs stellt sich aufgrund der 
Struktur der Gemeinde als außergewöhnlich hoch dar und wird zum Teil im Prüfungsbericht 
beschrieben. 
 
Der Umweltausschuss der Gemeinde hat sich bereits mit dem Thema der Müllsammelinseln 
befasst und wird dieses Thema auch in der neuen Legislaturperiode weiter bearbeiten. Einer 
Einsparung von vier Wochenarbeitsstunden (Seite 8, Abs. 4) kann in diesem Fall nicht ent-
sprochen werden. Vor allem die Sammelinseln außerhalb des Zentrums sind intensiver zu 
betreuen als die Standorte im Zentrum. Der Arbeitsaufwand wird daher annähernd unverän-
dert bleiben. Trotzdem wird von Seiten der Gemeinde versucht werden, die Kosten auf das 
Mindestmaß zu reduzieren. 
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Die Gemeindegremien werden sich zukünftig mit einer Reduktion jenes über den Gemeinde-
bereich hinausgehenden Aufgabenbereiches der Bauhofmitarbeiter auseinandersetzen. An-
gemerkt wird jedoch, dass nur durch die Mithilfe der Gemeinde bzw. des Bauhofs es zur Zeit 
möglich ist, große Veranstaltungen in der Gemeinde zu erhalten (z.B. Powerman, Ennstaler 
Gewerbetage, Weyrer Gesundheitstage, Brauchtumsveranstaltungen, uvm.). Diese Veranstal-
tungen sind wirtschaftlich und touristisch gesehen für die gesamte Region absolut unabding-
bar. Der Personaleinsatz muss daher wohl überlegt sein.  
 
Wie bereits den Prüfungsorganen bei der Schlussbesprechung des Prüfungsberichtes einge-
hend erläutert, sind die Bauhofmitarbeiter während der Wärmeperiode fast ausschließlich mit 
Mäharbeiten beschäftigt. Große Flächen können nicht mit dem neu angeschafften Mähwerk 
gemäht werden. Die umfangreichen Parkanlagen, Grünflächen, Spielplätze, Böschungen ne-
ben Gehwegen, etc. sind begehbar und instand zu halten – und das in drei Ortszentren. Auf 
die nochmalige Erwähnung der Gemeindegröße wird verzichtet. Defakto arbeiten die Bauhof-
mitarbeiter die Ortsteile ab und beginnen anschließend wieder von vorn. Die Streckung des 
Intervalls ist bereits von der Arbeitseinteilung her so erfolgt, dass kein weiterer Spielraum 
mehr besteht. Eine nochmalige Streckung würde dazu führen, dass mehr Arbeitsstunden und 
bessere Ausstattung (Mäher, Motorsensen, etc.) benötigt werden würden.  
Die im Prüfungsbericht erwähnte Fläche wurde vom Bauhof einmalig gemäht. Bereits nach der 
zitierten GRS wurden keine weiteren Arbeiten des Bauhofs mehr dort ausgeführt. Die Mähar-
beiten an dieser Stelle haben einmalig ca. ½ Stunde betragen (Mähfläche ca. 150 m²). An-
sonsten wurden und werden keine unentgeltlichen Leistungen für Private erbracht. 
 
Der Abtransport von Sperrmüll und Grünschnitt ist ein Bestandteil der Müllentsorgung im Ge-
meindegebiet. Diese Tätigkeiten werden von der Gemeinde grundsätzlich nicht zusätzlich be-
worben. Daher ist auch der dafür aufgewendete Zeitaufwand nicht hoch. Falls ein Gemeinde-
bürger die Leistung beansprucht, wird diese auch in Rechnung gestellt. Die verrechneten 
Pauschalpreise sind marktkonform und werden regelmäßig von der Gemeindeverwaltung an-
gepasst. 
 
Die großen Grün- und Parkflächen in den drei Ortsteilen wurden bereits erwähnt. Nachdem 
der Mülltourismus ein großes Problem im Gemeindegebiet darstellt, wurden diese Abfallbehäl-
ter so platziert um diesem Problem Herr zu werden. Dem Prüfbericht entsprechend wird man 
sich wiederum mit diesem Thema beschäftigen. Trotzdem wird angemerkt, dass die Entlee-
rung eines Abfallbehälters weniger Arbeitszeit in Anspruch nimmt, als die manuelle Befreiung 
einer Grünfläche von Abfall. In Bezug auf die Anzahl der Parkbänke wird mitgeteilt, dass bei 
defekten Parkbänken vor der Widerinstandsetzung deren Notwendigkeit geprüft wird.   
 
In Bezug auf die schrittweise Reduktion des Bauhofpersonals um zwei Dienstposten wird an-
gemerkt, dass heuer ein Dienstposten (GD 21) nicht nachbesetzt wurde. Der Personalstand 
hat sich daher bereits um eine Einheit verringert. In Bezug auf die Personalzusammensetzung 
erklärt die Gemeinde, dass ein Dienstnehmer im Bauhof (GD 25) nur eingeschränkt einsetzbar 
ist. Der Dienstnehmer leistet in seinem Aufgabengebiet sehr gute Arbeit, ist jedoch über die-
ses Maß hinaus nicht sehr belastbar. Die Gemeinde sieht sich in der sozialen Verantwortung 
diesen Dienstnehmer zu beschäftigen. Ebenfalls wird in der Detailfassung des Prüfungsberich-
tes auf das sehr hohe Betreuungsgebietes des Bauhofs hingewiesen – die Erhaltung der dort 
definierten Infrastruktur in der flächenmäßig zweitgrößten Gemeinde Oberösterreichs stellt 
eine große Herausforderung dar. Eine weitere Reduzierung ist daher aus heutiger Sicht nicht 
umzusetzen. 
 
In Bezug auf eine etwaige Aufnahme von Lehrlingen wird den Vorgaben des Prüfungsberich-
tes entsprochen.    
 
zu Seite 26, Abs. 5: 
In Absprache mit der Kindergartenleitung wurde dieser Punkt bereits thematisiert. Aufgrund 
der derzeitigen Personalsituation war eine Anpassung der Beschäftigungsausmaße (BA) nicht 
möglich. Bei personellen Änderungen, die kurz- bis mittelfristig, auftreten werden, werden die 
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BA‘s auf die Vorgaben aus dem Reinigungskonzept reduziert. Auch die Trennung KIGA-Helfer 
/ Reinigung ist im Sinne der Gemeinde und wird bei Neuaufnahmen berücksichtigt. 
 
zu Seite 26, Abs. 6: 
Die Reinigungskraft der VS Kleinreifling wurde ab dem 01.03.2016 neu nachbesetzt. Den 
Feststellungen des Prüfungsberichtes wurden entsprochen und die neue Dienstnehmerin wur-
de in GD 25 eingestuft. 
 
zu Seite 27, Abs. 5: 
Die Marktgemeinde Weyer wird den Sachverhalt prüfen. Sofern die im Prüfungsbericht be-
schriebene Abgeltung der Fahrtzeit zutrifft, wird sich das zuständige Gemeindegremium mit 
der Neufestsetzung des BA beschäftigen. Als Entscheidungshilfe wird die Reinigungsstudie 
der Fa. Prock herangezogen werden.  
 
zu Seite 27, Abs. 7: 
Aufgrund der Änderung der tatsächlichen Auskochzeiten hat sich der Durchrechnungszeit-
raum und daher auch das BA der Ausspeisungsköchin geringfügig verändert. Die Anpassung 
bzw. Korrektur wird vom zuständigen Gemeindegremium durchgeführt werden. 
 
zu Seite 27, Abs. 10: 
Es wird angemerkt, dass derzeit täglich ca. 160 Essensportionen (100 NMS, 30 VS Weyer, 30 
KIGA) von nur einer Dienstnehmerin ausgekocht werden. Diese tägliche Belastung ist auf ei-
nen längeren Zeitraum nicht bewältigbar, wie auch ein gemeindeübergreifender Vergleich 
zeigt, und geht zu Lasten der Gesundheit eines jeden Dienstnehmers. Derzeit wird daher die 
Köchin zweitweise von einer Aushilfskraft unterstützt bzw. ist für den Fall eines Krankenstan-
des der Schulköchin eine Aushilfe erforderlich. Es wird dem Prüfbericht entsprochen, wenn es 
um die Beendigung der Anstellung einer Aushilfskraft geht – gleichzeitig wird aber darauf hin-
gewiesen, dass im Dienstpostenplan ein zusätzlicher ordentlicher Dienstposten (zumindest 
Teilzeit) für eine Aushilfsköchin unabdingbar ist.  
 
zu Seite 28, Abs. 7: 
Die im Prüfungsbericht festgestellten Ausgaben für nicht ganzjährig beschäftigte Personen 
wurden bereits stark reduziert. So werden keine Ferialkräfte mehr im Rathaus, Kindergarten 
und Bauhof über die Sommermonate aufgenommen. Für Krankenstandsvertretungen bzw. im 
Freibad Weyer sind teilweise Aushilfen notwendig. Die Marktgemeinde Weyer ist jedenfalls 
bemüht den Vorgaben im Prüfungsbericht zu entsprechen.  
 
zu Seite 28, Abs. 9: 
Die vielen offenen Urlaubsstunden bzw. Zeitausgleichüberhänge belegen dramatisch die 
knappe Personalausstattung im Verhältnis zu Anzahl, Größe und Komplexität der Aufgaben. 
Durch die bisher gemachten Personalreduktionen, entstehen Mehrzeiten bzw. Urlaubsüber-
hänge – der Abbau wird durch den dezimierten Personalstand erschwert. Ein guter Teil be-
steht schon aus der Zeit vor der Gemeindevereinigung. Die Gemeinde hat seit 2008, in Ab-
sprache mit dem Land Oö, die Mehrstunden schrittweise abgebaut und ist jetzt bei einem ver-
träglichen Ausmaß. Die offenen Urlaubsstunden sollen als nächstes in Absprache zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer abgebaut werden. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Mög-
lichkeit des Verfalls des Erholungsurlaubs soll vermieden werden, wäre aber eine letztmögli-
che Alternative.  
 
Die vom Prüfungsorgan festgestellten großen Urlaubsüberhänge stellten sich wie folgt dar 
(Stand Juli 2015): 
Frau Gral Anna (716 Stunden) 
Frau Hierweg Christine (959,50 Stunden) 
Herr Reichenpfader Leopold (1097 Stunden) 
Frau Reichenpfader Monika (739 Stunden) 
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Diese Urlaubsstunden konnten bereits reduziert werden. Die Urlaubsstände stellten sich per 
31.12.2015 wie folgt dar: 
Frau Gral Anna (540 Stunden) 
Frau Hierweg Christine (804 Stunden) 
Herr Reichenpfader Leopold (959 Stunden) 
Frau Reichenpfader Monika (559 Stunden) 
 
zu Seite 28, Abs. 11: 
In Absprache mit dem Bauhofleiter wird der Freibaddienst ab der Saison 2016 wie im Prü-
fungsbericht empfohlen umgesetzt. Es wird aber auch von Seiten der Marktgemeinde Weyer 
erklärt, dass der Zeitausgleich der in einer Woche aufgebaut wurde, gleich in der darauf fol-
genden Woche abgebaut werden muss. Ein enormer ZA-Überhang wäre ansonsten die Folge. 
Das bedeutet wiederum, dass die ohnehin knappe Personalbesetzung im Bauhof noch weiter 
eingeschränkt wird.  
 
zu Seite 29, Abs. 2: 
Trotz Wegfalls der Ferialarbeitskräfte ist bei dem betreffenden leitenden Dienstnehmer, auf-
grund der sehr ausführlich vorliegenden Stundenaufzeichnungen, klar ersichtlich, dass die für 
die Pauschale erforderlichen Überstunden geleistet werden. Das wurde auch vom Prüforgan 
festgestellt. Das zuständige Gemeindegremium  wird sich dennoch mit der Thematik befassen 
und auf Basis der aktuellen Arbeitsbelastung die Pauschale festlegen. 
 
zu Seite 29, Abs. 4: 
Die Gemeinde hat seit 2008, in Absprache mit dem Land Oö, die Mehrstunden schrittweise 
abgebaut und ist jetzt bei einem verträglichen Ausmaß. Die noch offenen Mehrstunden wer-
den weiterhin in Absprache zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer abgebaut. Durch die 
bisher gemachten Personalreduktionen, entstehen Mehrzeiten bzw. Urlaubsüberhänge – der 
Abbau wird durch den dezimierten Personalstand und der Auslastung der Schulen (schulfrem-
de Veranstaltungen) erschwert.   
 
zu Seite 29, Abs. 7: 
Nach der Gemeindevereinigung im Jahr 2007 wurden auf Anweisung von Reg.Komm. NR. 
Singer Aufzeichnungen über die Wegstrecken gemacht, die von den Bauhofmitarbeitern mit-
tels Privat-PKW geleistet werden. Dabei wurden festgestellt, dass zu einem hohen Ausmaß 
die Wegstrecken mehr als 2 km vom Bauhof entfernt liegen (Ortsteile Unterlaussa, Kleinreif-
ling, Anger, Au, Frenz, Schönau, etc ….). Nach den Bestimmungen der Oö. Landes-
Reisegebührenvorschrift können für Dienstverrichtungen im Dienstort Reiserechnungen ge-
stellt werden, wenn die Dienstverrichtungsstelle mehr als 2 km von der Dienststelle entfernt 
ist. Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, wurde durch Reg.Komm. NR. Singer eine 
Pauschale beschlossen. Bei personellen Veränderungen wird aber nun den Vorgaben des 
Berichtes entsprochen und das gesamte Gemeindegebiet als Dienstort angeführt werden. Die 
Empfehlung im Prüfungsbericht, dass für die unbedingt notwendige regelmäßige Nutzung des 
privaten Kraftfahrzeuges zu dienstlichen Transportzwecken anstelle der bisherigen Gewäh-
rung einer Pauschale für Dienstreisen iSd § 114 Oö. GBG 2001 i.V.m. den §§ 2 und 17 der 
Oö. LRGV eine Sachleistung im Sinne des § 24 Oö. Landes-Gehaltsgesetz angedacht werden 
kann (z.B.: monatlich limitierte Tankkarte nach Aufwand), wird dankend aufgenommen. 
 
zu Seite 29, Abs. 9: 
Der Sachverhalt wird geprüft und falls die Umstände, dem Prüfungsbericht entsprechend, zu-
treffen wird die Auszahlung der Pauschale eingestellt. Die Empfehlung im Prüfungsbericht, 
dass für die unbedingt notwendige regelmäßige Nutzung des privaten Kraftfahrzeuges zu 
dienstlichen Transportzwecken anstelle der bisherigen Gewährung einer Pauschale für Dienst-
reisen iSd § 114 Oö. GBG 2001 i.V.m. den §§ 2 und 17 der Oö. LRGV eine Sachleistung im 
Sinne des § 24 Oö. Landes-Gehaltsgesetz angedacht werden kann (z.B.: monatlich limitierte 
Tankkarte nach Aufwand), wird dankend aufgenommen. 
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zu Seite 30, Abs. 3: 
Die Marktgemeinde Weyer misst mit 1.050 Stück Wasserzählern den Verbrauch im Gemein-
degebiet. Dazu werden von der Buchhaltung Ablesekarten verschickt. Nur 700 Stück der Kar-
ten werden termingerecht zurückgegeben. Nach einer Erinnerung folgen nochmals ca. 100 
Karten. Die restlichen Zählerstände müssen von Bediensteten vor Ort erhoben werden. Diese 
Methode der Wasserzählerablesung ist, aufgrund des großen und weitläufigen Gemeindege-
bietes, mit einem hohen Personal- und Zeiteinsatz verbunden. Das Personal wäre anderweitig 
sinnvoller und zweckmäßiger einzusetzen. Es ist daher zeitgemäß, künftig Wasserzähler mit 
einer Funkablesefunktion einzubauen. Die Zählerstände können dann von einem durch die 
Straße fahrenden Fahrzeug aus abgelesen werden. Die Fa. EWT-ELIN hat in ihrem System 
eine Schnittstelle zum Buchhaltungsprogramm der Gemdat, was die Effizienz nochmals ver-
stärkt. Ebenfalls werden erhöhte Wasserverbräuche automatisch erkannt und dem Wasser-
meister elektronisch mitgeteilt. Dadurch können auch Rohrbrüche umgehend lokalisiert und 
repariert werden. Der Wasserverlust wird dadurch erheblich minimiert und die Bauhofkollegen 
können wirtschaftlich und effizient eingesetzt werden. In den Jahren 2012 und 2013 durften 
die Umstellungen über den oH der Marktgemeinde Weyer abgewickelt werden. 400 Funkzäh-
ler sind daher bereits installiert. Bei der Voranschlagsvorprüfungen wurden die Mittel für die 
Finanzjahre 2015 und 2016 gestrichen. Aus Sicht der Gemeinde ist diese Kürzung mitten in 
der Umstellungsphase nicht nachvollziehbar gewesen. Auch der Rechnungshof begrüßt lt. 
seinen Berichten die Umstellung auf Funkwasserzähler und beschreibt ebenfalls die erwähn-
ten Vorteile. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, dieses Projekt über den aoH fertigstellen 
zu können. Es wird um einen Finanzierungsplan angesucht werden.  
 
zu Seite 31, Abs. 2: 
Auf die am 13.02.2014 vom Gemeinderat beschlossene Resolution wird verwiesen: 

 

RESOLUTION 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Weyer fordert den OÖ. Landtag und die OÖ. Landesre-
gierung auf, den Voranschlagserlass für die heimischen Gemeinden dahingehend zu ändern, 
dass jene Gemeinden, die ihren ordentlichen Haushalt nicht ausgleichen können und für des-
sen Ausgleich Bedarfszuweisungsmittel beanspruchen, keine erhöhten Benützungsgebühren 
für Wasser und Kanal einzuheben haben, die um mindestens 20 Cents über den Mindestge-
bühren des Landes liegen. 

Begründung 

Mit den jährlichen Erlässen zur Erstellung der Voranschläge der heimischen Gemeinden gibt 
die Oö. Landesregierung vor, dass jene Gemeinden, die ihren ordentlichen Haushalt nicht 
ausgleichen können und für dessen Ausgleich Bedarfszuweisungsmittel beanspruchen, Kanal- 
und Wasserbenützungsgebühren einzuheben haben, die um mindestens 20 Cents über den 
Mindestgebühren des Landes liegen. Diese Regelung zielt einzig und alleine auf eine Aufbes-
serung des Gemeindehaushalts von Abgangsgemeinden ab und stellt dabei eine eklatante 
Ungleichbehandlung der Bürger dar. 
 
Außerdem hat der Rechnungshof mit Verweis auf eine Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofs festgestellt, dass die Vorgaben des Landes Oberösterreich nicht rechtskonform sind. 
Überhöhte Gebühren sind nur in bestimmten Grenzen zulässig, nicht jedoch zur Verwendung 
für allgemeine Haushaltsbelange der Gemeinden. 
 
Um einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und eine Gleichbehandlung aller oberösterrei-
chischen Gemeindebürger sicherzustellen, ist eine Änderung der Vorgaben der Oö. Landes-
regierung unabdingbar. 
 
Die Resolution wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2014, TOP 11, einstimmig 
beschlossen. 
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Aufgrund der wasserrechtlichen Vorgaben durch den Gesetzgeber ist eine kostendeckende 
Abwicklung der Wasserver- und Abwasserentsorgung im ländlichen Raum, im Vergleich zum 
städtischen Raum, unmöglich. 

zu Seite 31, Abs. 4: 
Der Leasingvertrag wurde in der Gebarungseinschau der IKD im Jahr 2011 ausführlich unter-
sucht. Der Empfehlung im Prüfungsbericht wird entsprochen.  
 
zu Seite 31, Abs. 6 u. 9: 
Diese Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.  
 
zu Seite 32, Abs. 5: 
Auf die Stellungnahme zu Seite 31, Abs. 2 wird verwiesen. 
 
zu Seite 33, Abs. 1: 
In den vergangenen neun Jahren wurden sehr viele Projekte in Bezug auf den Ausbau und die 
Sanierung des Wasser- und Kanalnetzes umgesetzt. Diese Vorhaben entstanden aufgrund 
der Notwendigkeit des Bedarfs, der gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen und dem 
Druck der zuständigen Landesdienststellen, diese Baumaßnahmen umzusetzen. Im Detailbe-
richt wird auf die umfangreiche Infrastruktur des Wasser- und Kanalnetzes ausgiebig hinge-
wiesen. Aufgrund der ländlichen Struktur des Gemeindegebietes entstehen relativ hohe Kos-
ten bei der Herstellung und Instandhaltung dieser Infrastruktur.  
 
zu Seite 34, Abs. 8:   
Der Betrieb der Abfallbeseitigung wird seit dem Finanzjahr 2015 ausgabendeckend geführt. 
Die empfohlene Maßnahme wird umgesetzt. 
 
zu Seite 35, Abs. 3: 
Der Umweltausschuss der Gemeinde hat sich bereits mit dem Thema der Müllsammelinseln 
befasst und wird dieses Thema auch in der neuen Legislaturperiode weiter bearbeiten. Einer 
Einsparung von vier Wochenarbeitsstunden kann in diesem Fall nicht entsprochen werden. 
Vor allem die Sammelinseln außerhalb des Zentrums sind intensiver zu betreuen als die 
Standorte im Zentrum. Der Arbeitsaufwand wird daher annähernd unverändert bleiben. Trotz-
dem wird von Seiten der Gemeinde versucht werden, die Kosten auf das Mindestmaß zu re-
duzieren. 
 
zu Seite 38, Abs. 4: 
Das Beschäftigungsausmaß des Kindergartenpersonals richtet sich grundsätzlich nach dem 
Bedarf, den gesetzlich vorgegebenen Richtwerten und den Vorgaben der Direktion Bildung 
und Gesellschaft. Das Personal im Kindergarten Kleinreifling setzt sich aus einer gruppenfüh-
renden Kindergartenleiterin (40 Wochenstunden) und einer Helferin (20 Wochenstunden) zu-
sammen. Aktuell ist der Kindergarten in Kleinreifling ausgelastet. Die Gruppenanzahl wird zur 
Zeit sogar überschritten (behördlich genehmigt). Die im Prüfungsbericht erwähnte geringe 
Kinderanzahl war nur über einen kurzen Zeitraum gegeben. Sollte die Kinderanzahl sinken, 
wird den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, das Beschäftigungsausmaß des Personals 
angepasst. 
 
zu Seite 38, Abs. 8: 
Die zuständigen Gemeindegremien werden sich mit diesem Thema befassen. Aufgrund der 
Gleichbehandlung kann eine Anpassung der Materialbeiträge nur für beide Kindergärten 
durchgeführt werden. Die Anpassung muss sozial verträglich sein. Angemerkt wird, dass auf-
grund der derzeitigen Kinderanzahl die Berechnung im Prüfungsbericht nicht mehr stimmt und 
eine Kostendeckung gegeben ist.  
 
zu Seite 38, Abs. 9:  
Das Gemeindegebiet ist groß. Zum Ortsteil Unterlaussa gelangt man nur über die Steiermark. 
Das weiteste vom Rathaus gelegenste bewohnte Haus ist ca. 40 km entfernt. Das entspricht in 
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etwa der Entfernung von Weyer nach Steyr oder Amstetten. Aus diesem Grund wird es immer 
wieder zu Ausnahmesituationen, wie im Prüfungsbericht geschildert, kommen. Weil der Kin-
dergarten in Oö für die Eltern unentgeltlich angeboten wird, hat die Gemeinde die Kosten 
übernommen.  
 
zu Seite 39, Abs. 2:  
Diese Maßnahme wurde bereits umgesetzt.  
 
zu Seite 39, Abs. 6 u. 7:  
Bereits im Dezember 2015 gab es eine Besprechung zwischen AL Schachner und den Bus-
begleiterinnen. In Hinkunft werden die BA in Absprache mit dem AL festgelegt und den zu-
ständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Änderungen sind vom Busunternehmen 
und dem Dienstgeber zu bestätigen. Auf die Wegstrecken und die transportierten Kinder wird 
geachtet. Es wird geprüft ob Sammelabholplätze eingerichtet werden können. Die Transpa-
renz soll gegeben sein. In der Sitzung des Gemeinderates am 10.12.2015 wurden die Busbe-
gleiterinnen ebenfalls auch in den DP-Plan integriert. Wegzeiten werden in Zukunft nicht in 
das BA eingerechnet. Der aktuelle Fall wird derzeit geprüft und, wenn diese Situation noch 
zutrifft, geändert. 
 
zu Seite 40, Abs. 2, 3 u. 4: 
Derzeit laufen Gespräche mit den Busunternehmen in Bezug auf den Abschluss neuer Verträ-
ge und der Routenführung. Der Schul- und Kindergartenausschuss wird voraussichtlich das 
Thema in einer Sitzung im Juni behandeln. Im Idealfall wird in der GRS im Juni 2016 diese 
Maßnahme umgesetzt. In Bezug auf das BA der Busbegleiterinnen wird auf die Stellungnah-
me zu Seite 39, Abs. 6 u. 7 verwiesen. 
 
zu Seite 40, Abs. 6:  
Das zuständige Gemeindegremium wird sich mit einer Erhöhung beschäftigen. Eine Erhöhung 
um 200 % scheint jedoch nicht sozial. Im Vergleich zu den Nachbargemeinden wäre eine sol-
che Erhöhung eine eklatante Benachteiligung unserer BürgerInnen. (Gaflenz € 4,00/Woche, 
Großraming € 10/Monat). Ebenfalls wird auf den VA-Erlass 2016 Pkt. 3.13 hingewiesen: In 
jenen Gemeinden, in denen Kosten für das Begleitpersonal beim Kindergartenkindertransport 
entstehen, sind diese auch in ausgabendeckender Höhe auf die Eltern umzulegen. Der zu-
mutbare Kostenersatz von 8 Euro inkl. Ust. wurde seit dem Jahr 2005 nicht angepasst. Es 
wird daher für das Finanzjahr 2016 zumindest eine Valorisierung gemäß VPI 1986 (01/2005 - 
07/2015) vorzunehmen sein. Dadurch ergibt sich ab dem 1. Jänner 2016 ein zumindest zu-
mutbarer Kostenersatz von € 9,80 inkl. USt. pro Kind und Monat. 
 
zu Seite 40, Abs. 9 u. 10: 
Genaue Abrechnungsunterlagen werden in Zukunft verlangt. Wie bereits während der Geba-
rungsprüfung mit Frau Preinfalk besprochen, wird der Bustransport in allen Bereichen über-
prüft und neu strukturiert. Erste Schritte wurden bereits gemacht. Durch die Schließung der VS 
Weißenbach (Gem. St. Gallen) ändern sich auch die Bedingungen für die betroffenen Bewoh-
ner der Unterlaussa. Auch der Kindergartenbesuch wird aus sozialen und logistischen Grün-
den von Weißenbach nach Altenmarkt verlegt. Eine Neustrukturierung ist daher ohnehin erfor-
derlich. Eine Neuausschreibung der Transportleistung wird jedoch, aufgrund des Mangels an 
Unternehmen in dieser Region, als nicht zielführend erachtet.  
 
zu Seite 42, Abs. 4: 
Die Gastbeiträge werden bereits ordnungsgemäß eingehoben. Die Maßnahme wird ist daher 
umgesetzt. 
 
zu Seite 44, Abs. 2, 3, 4, 5 u. 6: 
Der Gemeinderat hat die Beiträge für das SJ 16/17 mit € 2,50 bzw. € 4,30 beschlossen. Die 
soziale Anpassung der Gebühr steht zum Vergleich der Ausgabendeckung im Vordergrund. 
Die Gebühren entsprechen dem Voranschlagserlass. Die Portionspreise für Erwachsene lie-
gen mit € 4,30 klar über denen der Landesbediensteten (€ 3,30).  
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Der Hinweis auf die Aushilfe wird zur Kenntnis genommen. Auch auf die Stellungnahme der 
Gemeinde zu Seite 27, Abs. 10 wird hingewiesen. 
 
Die Maßnahme bez. einer genaueren Aufzeichnung wird bereits umgesetzt.  
 
Die Berücksichtigung der steuerlichen Verbuchung wird bereits umgesetzt.  
 
Die teilweise Vorsteuerabzugsberechtigung für das Essen bestimmter Berufsgruppen wird 
derzeit vom Steuerberater abgeklärt. 
 
zu Seite 45, Abs. 5 u 6:  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Weyer hat ab der Badesaison 2016 neue Tarife be-
schlossen, die den Vorgaben der Aufsichtsbehörde entsprechen. Die Ermäßigung für Ge-
meindebedienstete wurde aufgehoben. 
 
zu Seite 48, Abs. 2 u. 3: 
Die Hinweise zur Verbuchung bzw. buchhalterischen Zuordnung von Kosten und Arbeitsstun-
den wurden dankend aufgenommen. Die empfohlenen Maßnahmen werden bereits umge-
setzt.  
 
zu Seite 48, Abs. 5: 
Das BOKImobil ist eines der meist eingesetzten Fahrzeuge des Fuhrparks. Das Marktgebiet 
der Gemeinde und deren Siedlungsäste verfügen über eine kleinstädtische Struktur mit vielen 
Gehsteigen, Gehwegen und Gassen, die nur manuell bzw. mit dem BOKImobil betreut werden 
können. Angemerkt wird, dass es natürlich auch Wintersperren gibt. Bei Schneefall ist das 
Fahrzeug täglich ca. 50 km unterwegs (GPS Aufzeichnungen vorhanden).  Im Winter ist eine 
Kooperation mit anderen Gemeinden bzw. mit der Straßenmeisterei Weyer undenkbar. Die 
vorgeschlagenen Kooperationspartner benötigen ihre Fahrzeuge selbst  bzw. hätten gar nicht 
das benötigte Gerät. Auch die Anfrage beim Maschinenring und bei örtlichen Firmen ergab, 
dass diese nicht über ein solches Fahrzeug verfügen. Die Fahrzeugbreite und vor allem der 
enge Radstand sind enorm wichtig. Im Frühjahr, Sommer und Herbst wird das BOKImobil auf-
grund der vorhandenen Hebebühne u.a. für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und 
für Transportarbeiten (z.B. Grasschnitt) eingesetzt. Auch in diesen Bereichen wird auf die 
kleinstädtische Struktur, mit vielen Gehsteigen, Gehwegen und Gassen, die nur manuell bzw. 
mit dem BOKImobil betreut werden können, verwiesen. In Bezug auf den Vorschlag der Ko-
operation wird verwiesen, dass in den warmen Jahreszeiten das BOKImobil auch an die Ge-
meinde Gaflenz verliehen wird. Der Marktgemeinde Weyer ist bewusst, dass die Neuanschaf-
fung dieses Fahrzeuges sehr teuer ist. Wir werden uns daher bemühen ein kostengünstigeres 
Gebrauchtfahrzeug bzw. ein entsprechendes Alternativmodell zu finden. Wir ersuchen um die 
Kenntnisnahme der Notwendigkeit und um die weitere Unterstützung bei der Ersatzanschaf-
fung.  
 
zu Seite 49, Abs. 2: 
Die Marktgemeinde Weyer nimmt den Vorschlag im Prüfungsbericht dankend auf und wird in 
Zukunft die Notwendigkeit bei Ersatzanschaffungen genau prüfen. Anschaffungskosten kön-
nen auch eingespart werden, wenn entsprechende Gebrauchtfahrzeuge am Markt zur Verfü-
gung stehen. Aufzeichnungen über den Fahrzeugeinsatz werden bereits gemacht.  
 
Die Gemeinde ist weiterhin offen für die Erweiterung der funktionierenden Zusammenarbeit 
mit den Bauhöfen der Nachbargemeinden soweit dies möglich und sinnvoll ist. Derzeit kon-
zentriert sich die Zusammenarbeit auf die gemeinsame Nutzung der Kehrmaschine für vier 
Gemeinden und die Aushilfe mit der Hebebühne des BOKImobil. Im Jahr 2016 kann auch 
erstmals das Mulchmähwerk und der LKW Kran den Nachbarkommunen angeboten werden.  
 
Fahrzeuge der Straßenmeisterei Weyer können leider nicht ausgeborgt werden, weil die ent-
sprechenden Ressourcen nicht zur Verfügung stehen.    
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Aus dieser Stellungnahme kann man bereits ableiten, dass eher die Marktgemeinde Weyer 
um Geräte und Fahrzeuge verfügt, die an andere Gemeinden verliehen werden. Das bedeutet, 
dass der Bauhof der Gemeinde Weyer bereits jetzt über die Gemeindegrenzen hinaus einge-
setzt wird, da ja aufgrund der entsprechenden Fahrzeug- und Geräteschulungen nicht nur die 
Technik sondern auch das gemeindeeigene Personal an Nachbargemeinden verliehen wer-
den muss. Wir ersuchen die Aufsichtsbehörde diesen Umstand, bei der Forderung der Perso-
nalreduktion, zu berücksichtigen. 
 
zu Seite 49, Abs. 3 u 4: 
Wie im Prüfungsbericht erwähnt, benötigt die Gemeinde für den Winterdienst einen neuen  
Salzstreuer. Ebenfalls erwähnt das Prüforgan, dass in den kommenden Jahren für zwei Salzs-
treuer, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden aber an private Schneeräumer zur Be-
sorgung der Winterdienstes verliehen sind, keine Ersatzanschaffung geplant ist. Der Einspa-
rungswille der Gemeinde ist hier sichtbar. Wir ersuchen daher die für die kommende Winter-
dienstsaison notwendige Ersatzbeschaffung zu genehmigen.  
 
zu Seite 49, Abs. 5: 
Zu der Anschaffung der Schneeketten wird vermerkt, dass diese für mehrere Fahrzeuge an-
geschafft und auf einer Rechnung dargestellt wurden. Die einzelne Anschaffung hat den € 
400-Wert nicht überstiegen. Die Gemeinde ist daher der Ansicht, dass es sich nicht um eine 
Investition handelt die unter dem Ansatz 0 hätte verbucht werden müssen. 
 
zu Seite 49, Abs. 10: 
Die Gemeinde nimmt diesen Hinweis gerne auf. Es sind nur kleine Teilstücke die der Bauhof 
für Dritte räumt. Betroffen sind Gehsteige und –wege die als Schulweg zu den Ebenen Feldern 
deklariert sind. Für den Bauhof selbst entsteht kein direkter Mehraufwand. Anstatt den Geh-
weg vom Schnee freizumachen, müsste das Räumfahrzeug für diese Strecke auf die Straße 
ausweichen. Daher wird gleich der Gehweg geräumt. Dass uns dieser Umstand nicht von der 
Haftung entbindet ist bekannt. Es wird nach einer Problemlösung gesucht bzw. werden diese 
Abschnitte in Zukunft nicht mehr geräumt.  
 
zu Seite 50, Abs. 6: 
Der Hinweis wird dankend angenommen. Derzeit besteht für die Gemeinde noch die Möglich-
keit den Salzsilo der Straßenmeisterei zu nutzen. Im Einvernehmen mit der Straßenmeisterei 
soll diese Möglichkeit auch auf die externen Schneeräumer erweitert werden. Günstigere Ein-
kaufspreise wären die Folge. In entlegenen Ortsteilen besteht diese Möglichkeit nicht. Daher 
wird geprüft ob in den Bauhoflagern Big Packs installiert werden können. Sollte dies nicht 
möglich sein, sind weiterhin kleinere Salzsäcke anzukaufen, die im Verhältnis wesentlich teu-
rer sind. Preisverhandlungen werden in Zukunft unternommen werden.  
 
zu Seite 51, Abs. 2, 4 u.8: 
Die Vergütungsleistungen werden mittlerweile ordnungsgemäß verbucht. Die Stundenauf-
zeichnungen bez. der Mäharbeiten werden ab heuer, wie im Bericht definiert, gemacht. Die 
Darstellung der Bauhofleistungen bei der Behebung von K-Schäden wurde bereits umgesetzt 
(z.B Instandsetzung Hochbehälter Unterlaussa). 
 
zu Seite 52, Abs. 5: 
Bisher wurde immer auf eine Kostendeckung geachtet. Das wird auch weiterhin passieren. 
Der Zeitaufwand der Verwaltung wird dabei berücksichtigt werden. 
 
zu Seite 52, Abs. 7 u. 8: 
Wie bereits den Prüforganen bei der Schlussbesprechung erklärt, weist die Gemeinde noch-
mals darauf hin, dass die Berechnung der prozentuellen Inanspruchnahme der Verfügungsmit-
tel und Repräsentationsausgaben falsch ist. Die möglichen Höchstgrenzen lt. VA werden den 
getätigten Ausgaben gegenübergestellt. Richtigerweise muss man die möglichen Höchstgren-
zen lt.  
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GEMHKRO den getätigten Ausgaben gegenüberstellen. Die höchstzulässige Höhe dieser Mit-
tel sind vom Landesgesetzgeber geregelt. Die korrekten Prozentzahlen stellen sich daher wie 
folgt dar:  
 
Verfügungsmittel:  
2012: 88,12 % 
2013: 99,36 % 
2014: 87,58 %  
 
Repräsentationsausgaben:  
2012: 89,09 % 
2013: 99,30 % 
2014: 88,02 % 
 
zu Seite 53, Abs. 6: 
Diese Maßnahme wird bereits korrekt umgesetzt. 
 
zu Seite 54, Abs. 2: 
Wie im Prüfungsbericht erwähnt, wurden die gesetzlichen Höchstgrenzen bei den Verfü-
gungsmittel und Repräsentationsausgaben des Bürgermeisters unterschritten.  

Der Landesgesetzgeber definiert Verfügungsmittel als Mittel, die dem Bürgermeister zur Leis-
tung von der Art nach im Voranschlag nicht vorgesehenen Ausgaben zur Erfüllung von ge-
meindlichen Aufgaben zur Verfügung stehen Ihre Höhe darf jedoch 3%o der veranschlagten 
ordentlichen Gesamtausgaben nicht überschreiten; Mittel, die vom Bürgermeister für die Ver-
tretung nach außen bei Empfängen und ähnlichen Veranstaltungen verwendet werden, sind 
Repräsentationsausgaben. Ihre Höhe darf jedoch 1,5%o der veranschlagten ordentlichen Ge-
samtausgaben nicht überschreiten. Die Marktgemeinde Weyer wird weiterhin die vom Lan-
desgesetzgeber vorgesehenen Höchstgrenzen einhalten und je nach Möglichkeit sogar unter-
schreiten.  

 

zu Seite 54, Abs. 4: 
Kreditüberschreitung sollen in Zukunft vermieden werden. Die Grundsätze der sachgeordne-
ten Verbuchung werden eingehalten.  
 
zu Seite 54, Abs. 7: 
Zuwendungen in Form von Gutscheinen geschehen großteils an soziale Härtefälle. Die dafür 
aufgewendeten Budgetmittel wurden ordnungsgemäß im VA dargestellt und vom GR be-
schlossen. Die Gemeindegremien werden sich mit diesem Thema befassen. 
 
zu Seite 55, Abs. 9: 
Die im Prüfungsbericht erwähnten Vorschläge, in Bezug auf die Anpassung der Büchereitarife, 
werden von den zuständigen Gemeindegremien beraten werden.  
 
zu Seite 56, Abs. 1: 
Der Verbuchungshinweis bzw. die Zuordnung der Ausgabe zu den freiw. Ausgaben ohne 
Sachzwang wird zur Kenntnis genommen.  
 
zu Seite 56, Abs. 3 u. 4: 
Die Bibliothek Kleinreifling ist ein wichtiger Bestandteil des Ortsteils. Die Erhaltung ist in Hin-
blick auf die Dorfentwicklung essentiell. In Zukunft wird die Gemeindebücherei im gemeinde-
eigenen Dorfzentrum Kleinreifling untergebracht. Die Raummiete kann daher eingespart wer-
den. Der Konsolidierungsbetrag von € 2.900,00 kann dadurch lukriert werden.  
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zu Seite 56, Abs. 7: 
Die Umsetzung bzw. Einhaltung dieser Maßnahme wird schon jetzt laufend ausgeführt, liegt 
es auch in unserem Interesse die gemeindeeigenen Einrichtungen auszulasten und zu erhal-
ten.  
 
zu Seite 56, Abs. 9 u. 11: 
Dem Vorschlag wird entsprochen. Je nach zu behandelnden Themengebiet kann es aber 
auch zu Ausnahmen kommen. 
 
Zum Umfang der für Sitzungen vorzubereitenden Unterlagen (Sitzungsmappen, Amtsvorträge, 
etc.) wird angemerkt, dass diese in Zukunft im erforderlichen Maß von der Gemeindeverwal-
tung bereitgestellt werden.  
 
Zum Aussenden der Amtsvorträge per Mail bzw. der Kopierleistungen des Amtes für GR wird 
festgehalten, dass dies weiterhin passieren wird, sofern es die zeitlichen Ressourcen im Ge-
meindeamt erlauben. Es ist dem GR bewusst, dass es sich in diesem Zusammenhang um 
eine serviceorientierte Leistung der Verwaltung handelt, die über die gesetzlichen Notwendig-
keiten hinausgeht.  
 
zu Seite 57, Abs. 2: 
Sowohl für die Gemeinde als auch für die KG wurden sehr gute Strompreise ausverhandelt, 
die sich auch mit jenen der BBG vergleichen lassen. Auch in Zukunft werden laufend Verhand-
lungen bzw. Tarifanpassungen stattfinden. Auf die Vertragsdauer ist dabei auch Rücksicht zu 
nehmen.  
 
zu Seite 57, Abs. 5: 
Aufgrund des selbst auferlegten Spardrucks und der strengen Voranschlagsvorprüfung kom-
men Voranschlagsbeträge zustande, die bereits bei der Erstellung des Budgets als kaum ein-
haltbar, bzw. nur bei den günstigsten Bedingungen erreichbar, gesehen werden. So mussten 
manche Beträge wider andere Wahrscheinlichkeit  lt. VA-Erlass u. VA-Vorprüfung übernom-
men werden. Dies betrifft vor allem die Instandhaltung der Infrastruktur (Straßenfrostschäden, 
Fuhrpark, Straßenbeleuchtung, Kanal- u. Wasseranlagen, Gebäudeerhaltung, …) „kaputtspa-
ren wäre die Folge“. Die Gemeinde kann aufgrund fehlender Mittel und darf infolge des Spar-
drucks der Aufsichtsbehörde nicht immer „ nachhaltig wirtschaftlich“ veranschlagen und muss 
somit den bestmöglichen Kompromiss suchen. Dem Prüfungsbericht entsprechend wird aber 
zukünftig versucht, die im VA genehmigte Höchstgrenze für Instandhaltungen und Investitio-
nen einzuhalten. Falls unerwartete Ausgaben auftreten sollten, werden die zuständigen Lan-
desstellen rechtzeitig schriftlich informiert. In Bezug auf die freiwilligen Ausgaben ohne Sach-
zwang werden die Gemeindegremien beschäftigt. Eine Angleichung an den gesetzlich vorge-
gebenen Rahmen wird angestrebt.  
 
Die Empfehlung Altgeräte auszuscheiden wird zur Kenntnis genommen.  
 
Bezüglich einer vorgeschlagenen Kooperation bzw. Miete von Fahrzeugen erklärt die Ge-
meinde, dass wir weiterhin offen sind, was die Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Nach-
bargemeinden betrifft, soweit dies möglich und sinnvoll ist. Derzeit konzentriert sich die Zu-
sammenarbeit auf die gemeinsame Nutzung der Kehrmaschine für vier Gemeinden und die 
Aushilfe mit der Hebebühne des BOKImobil. Im Jahr 2016 kann auch erstmals das Mulch-
mähwerk und der LKW Kran den Nachbarkommunen angeboten werden. Fahrzeuge der Stra-
ßenmeisterei Weyer können leider nicht ausgeborgt werden, weil die entsprechenden Res-
sourcen nicht zur Verfügung stehen. Aus dieser Stellungnahme kann man bereits ableiten, 
dass eher die Marktgemeinde Weyer um Geräte und Fahrzeuge verfügt, die an andere Ge-
meinden verliehen werden. Das bedeutet, dass der Bauhof der Gemeinde Weyer bereits jetzt 
über die Gemeindegrenzen hinaus eingesetzt wird, da ja aufgrund der entsprechenden Fahr-
zeug- und Geräteschulungen nicht nur die Technik sondern auch das gemeindeeigene Perso-
nal an Nachbargemeinden verliehen werden muss. Wir ersuchen die Aufsichtsbehörde diesen 
Umstand, bei der Forderung der Personalreduktion, zu berücksichtigen. 
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zu Seite 57, Abs. 7: 
Zu der Anschaffung der Schneeketten wird vermerkt, dass diese für mehrere Fahrzeuge an-
geschafft und auf einer Rechnung dargestellt wurden. Die einzelne Anschaffung hat den € 
400-Wert nicht überstiegen. Die Gemeinde ist daher der Ansicht, dass es sich nicht um eine 
Investition handelt die unter dem Ansatz 0 hätte verbucht werden müssen. Gleiches gilt für 
den angeführten Fall der Reifen. 
 
zu Seite 58, Abs. 7: 
Den Feststellungen im Prüfungsbericht wird entsprochen. Die korrekte Verbuchung wird be-
reits umgesetzt. 
 
zu Seite 58, Abs. 9: 
Die Kanalschächte bzw. -deckel im Gemeindegebiet werden jährlich von den Mitarbeitern des 
WVB Gaflenztals überprüft. Durch die Bodenbeschaffenheit und vor allem durch die Verkehrs-
belastung sind laufende Instandhaltungsarbeiten notwendig. Die Kanalschächte sind teilweise 
wieder anzuheben und der sichtbare Teil des Schachtes (Kanaldeckel) ist an die Fahrbahn 
anzugleichen. Diese Maßnahmen sind notwendig, damit der Winterdienst ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann und es durch die Schneeschilde zu keine Fahrbahnschäden 
kommt. Ebenso entstehen keine Straßenunebenheiten, was sich auf den Fahrkomfort für alle 
Bürger/innen und vor allem auf die Lebensdauer der Straße auswirkt. Es handelt sich hier um 
keine wesentliche Verbesserung, wie im Prüfungsbericht erwähnt, sondern um eine reine In-
standhaltung. Dass die Gemeinde mehr Kanaldeckel zu sanieren hat wie andere Nachbarge-
meinden, ergibt sich allein schon aus der schon mehrmals erwähnten Gemeindegröße und der 
zu betreuenden Infrastruktur im Wasser- und Kanalbereich.  
 
Dem Prüfungsbericht entsprechend wird aber zukünftig versucht, die im VA genehmigte 
Höchstgrenze für Instandhaltungen einzuhalten. Falls unerwartete Instandhaltungsausgaben 
auftreten sollten, werden die zuständigen Landesstellen schriftlich informiert.   
 
zu Seite 59, Abs. 2: 
Bei ca. 700 Lichtpunkten ist der Instandhaltungsaufwand enorm. Viele Lampen sind 40 – 60 
Jahre alt und dringendst auszutauschen oder aus Sicherheitsgründen abzuschalten. Die alten 
Straßenbeleuchtungen sind zu einem erheblichen Teil derartig vom Rost zerfressen, dass die 
statische Sicherheit nicht mehr gegeben ist und immer wieder Masten unter Strom stehen. Die 
Gemeinde bemüht sich seit Jahren, mit  dem Jahresbudget die Lampen und Schaltstationen 
der jeweils schlechtesten Straßenzüge mit zeitgemäßen, energiesparenden Lampen zu er-
neuern. Diese Vorgangsweise hat die Stromkosten bereits erheblich gesenkt. 
 
Diese Maßnahmen werden als Instandhaltungsarbeiten gesehen. Dem Prüfungsbericht ent-
sprechend wird aber zukünftig versucht, die im VA genehmigte Höchstgrenze für Instandhal-
tungen einzuhalten. Falls unerwartete Instandhaltungsausgaben auftreten sollten, werden die 
zuständigen Landesstellen schriftlich informiert.   
 
zu Seite 59, Abs. 3: 
Wie bereits in den vorgehenden Stellungnahmen erklärt, wird dem Prüfungsbericht entspre-
chend zukünftig versucht, die genehmigte Höchstgrenze für Instandhaltungen einzuhalten. 
Falls unerwartete Instandhaltungsausgaben auftreten sollten, werden die zuständigen Lan-
desstellen schriftlich informiert. Für den VA 2016 wurde bereits nur die genehmigte Höchst-
grenze veranschlagt.  
 
zu Seite 59, Abs. 5: 
Der Prüfungshinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Aufzeichnungen wird 
im notwendigen Ausmaß erfolgen, damit die Vergütungen ordnungsgemäß dargestellt werden 
können. 
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zu Seite 60, Abs. 3: 
In Bezug auf die freiwilligen Ausgaben ohne Sachzwang werden die Gemeindegremien be-
schäftigt. Eine Angleichung an den gesetzlich vorgegebenen Rahmen wird angestrebt. Für 
den VA 2016 wurde bereits nur die genehmigte Höchstgrenze veranschlagt. 
 
zu Seite 60, Abs. 5: 
Der Verbuchungshinweis bzw. die Zuordnung der Ausgabe zu den freiw. Ausgaben ohne 
Sachzwang wird zur Kenntnis genommen.  
 
zu Seite 61, Abs. 3: 
Der Empfehlung des Prüfungsberichtes wird entsprochen. Der VA-Betrag wird auf ein notwen-
diges Maß reduziert. 
 
zu Seite 61, Abs. 4 u. 5: 
Den Feststellungen im Prüfungsbericht wird entsprochen. Die korrekte Verbuchung wird be-
reits umgesetzt. 
 
zu Seite 61, Abs. 6: 
Die Gemeinde wird sich bemühen, neben der Gemeindezeitung, keine weiteren Aussendun-
gen in Druck zu geben. Ausnahmen sind möglich, wenn es um wichtige Informationen an die 
Bevölkerung geht.  
 
zu Seite 61, Abs. 7: 
Die Gemeindegremien werden sich mit diesem Thema befassen. Mit dem derzeitigen engen 
Personalstand und den umfangreichen Aufgaben der Verwaltung, wird eine komplette Rück-
nahme der Pressearbeiten nur sehr schwer möglich sein. Die Gemeinde wird sich bemühen, 
eine bestmögliche Lösung zu finden.  
 
zu Seite 61, Abs. 9: 
Den Feststellungen im Prüfungsbericht wird entsprochen. Die korrekte Verbuchung wird be-
reits umgesetzt. 
zu Seite 62, Abs. 2: 
Eine Tarifordnung für Inserateinschaltungen wird von den Gemeindegremien erstellt werden 
und ist in weiterer Folge vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
zu Seite 62, Abs. 5: 
Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu Seite 62, Abs. 7: 
Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen. Beim Ausscheiden von Druckern wird vor de-
ren Neuanschaffung die Notwendigkeit genau geprüft werden. 
 
zu Seite 62, Abs. 9: 
Die Vorschläge im Prüfungsbericht werden von den Gemeindegremien diskutiert und eine 
entsprechende Lösung wird erarbeitet werden. 
 
zu Seite 63, Abs. 3 u. 5: 
Bei jenen im Prüfungsbericht erwähnten Vorfällen, musste die Marktgemeinde Weyer aus der 
sozialen Notwendigkeit heraus tätig werden und die betroffenen Personen unterstützen. Diese 
Maßnahmen stellen Ausnahmen dar. Es wird in Zukunft versucht, den Vorgaben des Prü-
fungsberichtes zu entsprechen. Auf eine weitere Belastung der Sozialfälle durch eine Weiter-
verrechnung der Bauhofkosten wird verzichtet. In Bezug auf die Eintreibung der Rückzahlung 
bzw. den Abschluss einer Rückzahlungsvereinbarung hat die Gemeinde bereits die notwendi-
gen Schritte eingeleitet. 
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zu Seite 63, Abs. 8: 
Dem Vorschlag des Prüfungsberichtes wird entsprochen. Die Gemeinde wird sich weiter be-
mühen den Verkauf der Grundstücke voranzutreiben. 
 
zu Seite 63, Abs. 10: 
Derzeit werden direkt neben der im Prüfungsbericht erwähnten Grundstücksfläche acht Bau-
landparzellen der Gemeinde zum Verkauf angeboten. Das Kaufinteresse ist gering. Sobald 
diese Parzellen verkauft sind, wird sich die Gemeinde mit der Baulandumwidmung von weite-
ren Gemeindeflächen beschäftigen. Ein Baulandüberhang muss vermieden werden. 
 
zu Seite 63, Abs. 12 u. 13: 
Sobald eine Entscheidung über die Umfahrung vorliegt, werden sich die Gemeindegremien mit 
weiteren Beteiligten (DOSTE-Verein, Bevölkerung, heimische Wirtschaft, etc.) mit der Neuge-
staltung des Ortsbildes intensiv auseinandersetzen. Die Verwertung bzw. Nutzung des im Prü-
fungsberichtes erwähnten Areals, wird in diesem Zusammenhang thematisiert. 
 
Die Empfehlung, einen kleinen Teil des Verkaufserlöses für die Schaffung eines Lagerplatzes 
beim neuen Bauhof zu verwenden, wird dankend aufgenommen. 
 
zu Seite 64, Abs. 4: 
Der Umfang und die Besonderheiten, die Größe und Höhenlage ihres Einsatzgebietes sowie 
der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren Weyer, Kleinreifling und Unterlaussa erfordern 
drei vollausgestattete Einrichtungen, welche wiederum mit einer aufwändigen Wartung ver-
bunden sind. Dazu ist anzumerken, dass den Feuerwehren von Landesebene kommend  lau-
fend höherwertige Ausstattungen vorgeschrieben werden, welche zwar umzusetzen sind (Haf-
tung), aber in erster Linie den Feuerwehrausstattern dienen. Alle Feuerwehren sind mit LKW 
ausgestattet, die relativ wenige Straßenkilometer fahren. Es müssen aber alle zehn Jahre um 
viel Geld die in gutem Zustand befindlichen Reifen gewechselt werden. Vielleicht kann das 
Land eine Sondergenehmigung für Feuerwehrfahrzeuge erwirken. Schließlich betrifft das meh-
rere tausend LKW in OÖ. Der Gemeinde und den Feuerwehren ist die finanzielle Situation 
bewusst und es werden gemeinsam Wege zur Reduzierung der Betriebskosten und der In-
standhaltungsmaßnahmen gesucht. Der Bezirksdurchschnitt kann aus oben genannten Grün-
den nur schwer als Richtwert für die Gemeinde Weyer herangezogen werden. Die Praxis 
zeigt, dass mit dem „Bezirksdurchschnittsbudget“ kaum die laufenden Kosten gedeckt werden 
können. 
 
zu Seite 64, Abs. 6: 
Die Marktgemeinde Weyer wird mit den drei Freiw. Feuerwehren in diesem Zusammenhang in 
Kontakt treten und eine für beide Seite zufriedenstellende Einigung erzielen. 
 
zu Seite 64, Abs. 9: 
Der Verbuchungshinweis bzw. die Zuordnung der Ausgabe zu den freiw. Ausgaben ohne 
Sachzwang wird zur Kenntnis genommen.  
 
zu Seite 64, Abs. 11: 
Der Hinweis im Prüfungsbericht wird zur Kenntnis genommen. Die Marktgemeinde Weyer wird 
sich trotzdem um eine Co-Finanzierung mit dem Land Oö. bemühen.  
 
zu Seite 65, Abs. 3: 
Die im Prüfungsbericht erwähnte Maßnahme befindet sich in laufender Umsetzung. Auch der 
regelmäßige Kontakt mit den Sachbearbeitern beim Land Oö. besteht. Sobald eine endgültige 
Abrechnung möglich ist, wird diese erfolgen. Die Jahre 2013 (außer Sondermeldung Juni 
2013), 2014 und 2015 sind bereits abgerechnet. 
 
zu Seite 65, Abs. 6: 
Das Archivprojekt ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Kosten anfallen. 
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zu Seite 65, Abs. 9: 
Die Maßnahme wurde umgesetzt. 
 
zu Seite 66, Abs. 3: 
Den Feststellungen im Prüfungsbericht wird entsprochen. Die korrekte Verbuchung wird be-
reits umgesetzt. 
 
zu Seite 66, Abs. 5: 
Die Veräußerung oder zumindest Vermietung der Volksschule Unterlaussa wird permanent 
vordringlich behandelt. Die bisherigen Kontakte führten noch zu keinem Abschluss. Die Rah-
menbedingungen stimmen trotzdem zuversichtlich.  
 
zu Seite 66, Abs. 11: 
Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt. Die Marktgemeinde Weyer erhält Belege die den 
gesetzlichen und geforderten Standards entsprechen. 
 
zu Seite 67, Abs. 5: 
Die Gemeindegremien und das Veranstaltungszentrum werden sich gemeinsam mit der The-
matik befassen und eine gemeinsame Lösung erarbeiten.  
 
zu Seite 67, Abs. 8: 
Die Empfehlung im Prüfungsbericht wird zur Kenntnis genommen und umgesetzt. Die ange-
führte Veranstaltung findet nicht jährlich statt. 
 
zu Seite 67, Abs. 10: 
Mit dem SHV wird gesprochen und die Anschlussgebühren werden nachträglich vorgeschrie-
ben. 
 
zu Seite 68, Abs. 4: 
Die zuständigen Gemeindegremien werden sich mit einem Tarifmodell beschäftigen. Teilweise 
wird diese Maßnahme bereits umgesetzt. 
 
zu Seite 68, Abs. 5: 
Die Serverlandschaft der Gemeinde ist im Jahr 2017 zu erneuern. Die Gemeinde ersucht um 
die Unterstützung beim Ankauf und wird sich rechtzeitig mit dem Land Oö. in Verbindung set-
zen.  
 
zu Seite 69, Abs. 8: 
Die Empfehlung wird umgesetzt. Die Verwaltungskostentangente wird selbstverständlich vor-
geschrieben.  
 
zu Seite 70, Abs. 1: 
Der Konsolidierungsvorschlag zur Schließung zweier Spielplätze kann von den Mandataren 
aller Fraktionen nicht nachvollzogen werden.  
 
zu Seite 70, Abs. 3: 
Wie bei allen Gemeindeeinrichtungen wird beim Betrieb großer Wert auf Kosteneffizienz und 
auf Nachhaltigkeit gelegt. Das heißt, es werden auch im Freibad nach Prüfung der unbeding-
ten Notwendigkeit laufende Instandsetzungen durchgeführt, damit die Anlage eine lange Funk-
tionsdauer ohne größere Ausgaben haben kann. Wie aber im Prüfungsbericht erwähnt, wird in 
den nächsten Jahren der Tausch der Filteranlage notwendig. Wir werden mit dem Land Oö. 
rechtzeitig den Kontakt herstellen und ersuchen um Unterstützung.  
 
zu Seite 70, Abs. 6: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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zu Seite 71, Abs. 3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
zu Seite 71, Abs. 6: 
Den Feststellungen im Prüfungsbericht wird entsprochen. Die korrekte Verbuchung wird be-
reits umgesetzt. 
 
zu Seite 72; Abs. 3: 
Die Gemeindegremien und die Sportvereine werden sich gemeinsam um eine bestmögliche 
Lösung bemühen. 
 
zu Seite 73, Abs. 8 u. 10: 
Die geforderte Kalkulation der Folgekosten wird ohnedies seit Juli 2013 von der IKD von allen 
Gemeinden verlangt. Das entsprechende Formblatt der IKD „Betriebskostenprognose für Bau-
vorhaben“ wurde nun erstmals für den Neubau des Dorfzentrums Kleinreifling verwendet und 
gemeinsam mit den Einreichunterlagen, Ende April 2016, an die IKD geschickt.  
 
zu Seite 73, Abs. 11: 
Für die Marktgemeinde Weyer ist die Errichtung des Dorfzentrums in Kleinreifling das Haupt-
projekt der Gemeindevereinigung 2007. Seit diesem Zeitpunkt finden intensive Bemühungen 
der Gemeinde und des Ortsteiles statt, dieses sehr wichtige Projekt zu realisieren.  
 
Bereits im Mai 2013 hat die Abteilung Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik eine hochbautechni-
sche Stellungnahme für dieses Vorhaben gemacht. Das geplante Gebäude dient als multifunk-
tionale Veranstaltungsstätte. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl des Ortsteiles wurde 
das entsprechende Raumerfordernis erstellt. Mit Schreiben der IKD vom 10. November 2013 
hat die Gemeinde das Raumprogramm erhalten. Ein maximaler Kostenrahmen von € 
1.700.000 wurde seitens des Amtes der Oö. Landesregierung akzeptiert und anerkannt.  
 
Von der Marktgemeinde Weyer werden seither die Rahmenbedingungen geschaffen, um das 
Dorfzentrum errichten zu können. Unter anderem wurden die notwendigen vertraglichen Vo-
raussetzungen bezüglich des Standortes geschaffen und die raumordnerischen Umwidmun-
gen eingeleitet. Ende April 2016 wurden die Vorentwurfsunterlagen samt Kostenschätzung zur 
weiteren Begutachtung bzw. Weiterführung des Kostendämpfungsverfahrens an die IKD vor-
gelegt.  
 
In Absprache mit dem Gemeindereferenten, Herrn LR. Ing. Entholzer, wurde von einem Pla-
nungsbeginn im Jahr 2016 und einem Baubeginn 2017 ausgegangen. Zur Projektumsetzung 
wurden für die Jahre 2017 bis 2019 BZ-Mittel vorgemerkt.  
 
Das Dorfzentrum wird sehr vielseitig genutzt werden. 
 
Zum Beispiel:  
 

 Neben den örtlichen Vereinen und der Gemeinde wird vor allem der Musikverein und auch 
der Trachtenverein Kleinreifling das Gebäude sehr stark nutzen.   

 Auch die Weyrer Schulen, Kindergärten, und sonstigen Kindergruppen, vor allem jene des        
Ortsteiles, werden die Räumlichkeiten verwenden.  

 Die Feuerwehr Kleinreifling benötigt ebenfalls das Platzangebot, um Veranstaltungen 
durchzuführen. 

 Die Ortsbauernschaft meldet ebenfalls bereits starkes Nutzungsinteresse an.  

 Die Bibliothek des Ortsteils Kleinreifling wird ebenfalls im Dorfzentrum untergebracht – 
Lesungen werden stattfinden.  

 Durch den Neubau des Veranstaltungszentrums wird der Pfarrsaal nicht mehr verwendet 
und daher werden auch sehr viele kirchliche Veranstaltungen in das neue Dorfzentrum 
verlagert. 
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 Auch die ortsansässige Jugend bekommt die Möglichkeit Räume zu nutzen.  

 uvm. 
 
Die Realisierung des Projektes ist für die positive Dorfentwicklung in Kleinreifling unverzicht-
bar. Eine ganzjährige Auslastung des Veranstaltungsgebäudes ist garantiert.  
 
zu Seite 78, Abs. 6 u. 8: 
Die Mietzahlungen wurden von einem Steuerberatungsbüro aufgrund der aktuellen FinPläne 
neu berechnet. Die Anpassung der Mietzahlungen ist bereits erfolgt. 
 
zu Seite 80, Abs. 1: 
Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu Seite 81 u. 82: 
Die Marktgemeinde Weyer bedankt sich für die genaue Auflistung der Konsolidierungsvor-
schläge.  
 
zu Seite 83: 
Die Marktgemeinde Weyer dankt der Prüferin, Frau Andrea Preinfalk, für ihre, mit hoher fachli-
cher Kompetenz, durchgeführte Einsicht in die Gemeindegebarung. Frau Preinfalk hat sich 
auch die Mühe gemacht, die außergewöhnlichen örtlichen Verhältnisse weitgehend zu be-
rücksichtigen. Die Prüfungsart wurde als sehr konstruktiv empfunden und es konnten gute 
Empfehlungen übernommen werden. Ihre umfangreiche Tätigkeit in Weyer wird vor allem als 
wertvoller Beitrag zur Optimierung der Gemeindeverwaltung gesehen.  
 
An dieser Stelle sei auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IKD gedankt, bei denen 
die Gemeinde stets bestmögliche fachliche und administrative Unterstützung erhält. Gleiches 
gilt auch für die befassten Sachverständigen mit ihren konstruktiven Vorschlägen bei der Ab-
wicklung der vielen Projekte.  
 
 
 
Debatte: 

GR Günther Neidhart, Obmann des Prüfungsausschusses, berichtet, dass in zwei intensiven 
Sitzungen die Stellungnahmen zum Prüfungsbericht erarbeitet wurden. Er bedankt sich bei 
Amtsleiter Michael Schachner für seine umfangreichen und fundierten Vorarbeiten, die die 
Arbeit in der Sitzung sehr erleichtert haben. Sein Dank gilt ebenso den Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses für ihre Geduld, ihr Engagement und für die gute und sachliche Atmosphä-
re in den Sitzungen.  
Er möchte auf drei Aspekte dieses Prüfungsberichtes eingehen. Zum ersten findet er positiv, 
dass gute Vorschläge unterbreitet werden und die Gemeinde gut beraten ist, sie umzusetzen. 
Es gibt Kritikpunkte, die man ernst nehmen soll aber auch solche, die unverständlich und ab-
solut unmöglich umzusetzen sind. 
Ein paar dieser nicht nachvollziehbarer Kritikpunkte möchte er kurz ansprechen, zB soll der 
Einsatz der Aushilfskraft in der Schulküche eingestellt werden und der Elternbeitrag für das 
Kindergartenkinder-Busbegleitpersonal von 3 Euro auf mindestens 9 Euro pro Woche erhöht 
werden. Völlig unverständlich ist für ihn auch folgender Absatz „Die Vorbereitungsarbeiten für 
die Sitzungen der Kollegialorgane sollte auf ein unbedingt notwendiges Ausmaß reduziert 
werden“. Das ist eine Einschränkung der Arbeit der Mandatare, die er nicht für richtig hält. Er 
vertritt die Meinung, um qualifizierte Arbeit leisten zu können braucht man auch entsprechen-
de Unterlagen, damit man sich gut vorbereiten kann. Diese werden vom Amt vorbildlich vorbe-
reitet und zur Verfügung gestellt. Offene Fragen können vor den Sitzungen abgeklärt werden. 
Das Aufzeigen der Urlaubsreste der Mitarbeiter von bis zu 1.100 Stunden, die zum Prüfungs-
zeitpunkt bestanden, findet er berechtigt. Dieses Thema, mit dem sich auch der Prüfungsaus-
schusss schon jährlich befasst hat, gehört in Zukunft weiter behandelt. 



GRS 2016-05-23  Seite 85 von 87 

Bezüglich der noch offenen Vorschreibung der Kanal- und Wasseranschlussgebühr für das 
neue Altenheim, ersucht GR Günther Neidhart die betreffenden Gremien und den Sozialhilfe-
verband dies nachzuholen. 
Anzumerken ist, dass bezüglich der Fixzinsdarlehen der Prüfungsbericht bei den künftigen 
Verhandlungen mit der Sparkasse eine Hilfe sein kann, ebenso auch bei den Aufgaberefor-
men innerhalb der Gemeinde. Der Prüfungsbericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
GR Karl Haidinger möchte sich kurz fassen. Er hebt positiv hervor, dass, wie im Prüfungsaus-
schuss entschieden, nicht nur die Fraktionsobleute, sondern auch jedes Gemeinderatsmitglied 
den Prüfungsbericht und die Stellungnahme der Gemeinde erhalten hat. Bei der Kategorisie-
rung der Punkte im Prüfungsbericht vertritt er die gleiche Ansicht wie GR Günther Neidhart. Er 
meint auch, dass eine Erhöhung der Wasserbenützungsgebühr von rund 50 % unrealistisch 
und daher nicht durchführbar sei. GR Karl Haidinger sagt, dass zu behandelnde Punkte den 
Ausschüssen zugeteilt wurden und auf die Gemeinde noch viel Arbeit zukommen wird. 
 
GR Sabine Rußegger hat in Vertretung von GV DI Herbert Matzenberger bei den Prüfungs-
ausschusssitzungen teilgenommen. Sie teilt mit, dass der Prüfungsausschuss sich ausführlich 
mit den einzelnen Punkten im Prüfungsbericht beschäftigt hat und nur geringfügige Änderun-
gen bei der Stellungnahme der Gemeinde vorgenommen wurden. In der Sitzung waren sich 
alle Fraktionen einig, dass die vorbereitete Stellungnahme der Gemeinde in dieser Form be-
schlossen werden kann. 
 
GR Franz Haider informiert, dass die gut vorbereitete Stellungnahme des Amtsleiters, die Ar-
beit im Prüfungsausschuss wesentlich erleichtert hat. Wie bereits erwähnt, enthält der Prü-
fungsbericht einige Punkte, die umgesetzt werden können, einige Punkte, die noch in den 
Gremien weiter behandelt werden müssen und Punkte, die nicht umgesetzt werden können. 
Völlig unverständlich ist für ihn zB der Vorschlag, dass Weyer zwei Kinderspielplätze einspa-
ren soll. Die Kritik über die (nicht ausgeschöpften) Verfügungsmittel des Bürgermeisters und 
die Kosten für das WC am Friedhof findet er nicht angebracht. GR Franz Haider führt weiters 
aus, dass die Stellungnahme nach kleineren Korrekturen von allen Fraktionen beschlossen 
wurde und er sich bei allen für die gute Zusammenarbeit bedanken möchte. 
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner schließt sich der Meinung seiner Vorredner an und sagt, dass 
gut vorbereitete Unterlagen die Arbeit in den Ausschüssen erleichtern. 
 
Auf die Frage von GV Albert Aigner bezüglich des Beitrages der Gemeinde für die WC-Anlage 
beim Friedhof, verweist der Vorsitzende auf die diesbezügliche Stellungnahme im Prüfungsbe-
richt. 
 

Vize-Bgm. Mag. Dr. Adolf Brunnthaler bedankt sich bei Amtsleiter Michael Schachner für seine 
sehr gute Arbeit. Seine inhaltlich und sprachlich gut aufbereitete Stellungnahme bringt die An-
liegen der Gemeinde sehr gut zum Ausdruck.  
 
GR Josef Schuller, Obmann des Bauausschusses, wiederholt, dass die Bereitstellung der Un-
terlagen für die Ausschusssitzungen wichtig ist und beibehalten werden soll. 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehende Stellungnahme zum Prü-
fungsbericht der Direktion Inneres und Kommunales über die Einschau in die Gebarung der 
Marktgemeinde Weyer vom Februar 2016, zu beschließen. 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 3    Allfälliges 
 
 
a) Dank  

Bürgermeister Gerhard Klaffner bedankt sich bei den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern 
für den verlässlichen Einsatz und den reibungslosen Ablauf bei den Bundespräsidenten-
wahlen. 
 

b) Beschäftigung von AsylwerberInnen 
 GRE Hannes Kerschbaumsteiner berichtet, dass AsylwerberInnen in Kleinreifling Hilfstä-

tigkeiten verrichtet haben und sie laut Auskunft für diese Arbeit von der Gemeinde Ge-
werberundegutscheine erhalten. Auf seine Frage wie hoch der Stundensatz ist, antwortet 
der Vorsitzende, dass für diese Tätigkeit der vom Land vorgegebene  Anerkennungsbei-
trag von 5 Euro pro Stunde gewährt wird. 

 
c) Kesselau Unterlaussa 
 GR Monika Schoiswohl erkundigt sich, ob es bezüglich Schotterholen bei der Kesselau 

schon ein Gespräch mit Herrn Kaar gegeben hat. 
 Bürgermeister Gerhard Klaffner teilt mit, dass nach Rücksprache mit Herrn Kaar noch 

keiner von den Betroffenen mit ihm gesprochen hat. Der Vorsitzende weist darauf hin, 
dass die Gemeinde für diese Angelegenheit nicht zuständig ist, weil es ein privatrechtli-
ches Problem zwischen dem Eigentümer des Grundstückes und der Personen, die 
Schotter holen wollen, ist.  

 
d) Gedenkfeier Dipoldsau 

 GR Günther Neidhart bringt vor, dass am vergangenen Freitag eine Gedenkfeier, veran-
 staltet von der Pfarre Weyer und dem ortsansässigen Verein Mauthausen Komitee, in 
 der Dipoldsau stattgefunden hat. Er richtet seinen Apell an die beiden Fraktionen, 
 die bei dieser Veranstaltung nicht anwesend waren und möchte sie einladen, im nächs-
 ten Jahr Vertreter zu dieser Veranstaltung zu schicken. 
 
e) Schulfest 
 GRE Hannes Kerschbaumsteiner gibt bekannt, dass der Elternverein Kleinreifling am     

7. Juli ein Schulfest in der VS-Kleinreifling veranstaltet. Beginn ist um 10:30 Uhr. Er lädt 
alle Gemeinderäte sehr herzlich zu dieser Veranstaltung ein.  

 
f) SV Weyer Derby 
 Vize-Bgm. Mag. Dr. Adolf Brunnthaler informiert, dass am kommenden Samstag der SV 

Weyer im Derby gegen den ASV Kleinreifling antritt. Er sagt, wenn SV Weyer gewinnt, 
dieser dann Meister ist und in die 1. Klasse Ost aufsteigt  

 Vize-Bgm. Mag. Dr. Adolf Brunnthaler empfiehlt, nach der Veranstaltung das Seewie-
senfest zu besuchen, das wieder mit einem tollen internationalen Musikprogramm auf-
wartet.  

 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen folgen, schließt Bürgermeister Gerhard Klaffner die Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 19:25 Uhr 
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________________________________   _________________________________ 
       (Bürgermeister)               (Schriftführerin) 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ ___     ________________________________ 
               (Gemeinderat ÖVP)             (Gemeinderat WBL) 

 
 
 
 
 
 
____________________________ ___   
                 (Gemeinderat FPÖ) 
 
 
 
 
Diese Verhandlungsschrift wurde in der Sitzung des Gemeinderates am …………….. geneh-
migt. Es wird vermerkt, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift keine Einwendungen 
erhoben wurden. 
 

Weyer, am        Der Bürgermeister: 


